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1 6. Änderung des Regionalplans 2015 – Plan und Änderungsbegründung 

6. Änderung des Regionalplans 2015 

Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs, Pforzheim „Südlich des Hohbergs“ 

 

Begründung: 

Der Regionale Grünzug im Nordosten der Stadt Pforzheim soll um 20,9 ha zurückgenommen 

werden, um ein neues Gewerbegebiet (insgesamt 29 ha) ermöglichen zu können. Das Regie-

rungspräsidium Karlsruhe als höhere Raumordnungsbehörde hat die Durchführung eines 

Zielabweichungsverfahrens abgelehnt, da Grundzüge der Planung berührt werden. Daher ist 

zur Realisierung der Planung eine Änderung des Regionalplans 2015 erforderlich. Diese Än-

derung wurde durch die Stadt Pforzheim beantragt. Die Entscheidung des Planungsaus-

schusses in seiner Sitzung am 20.03.2019 zur Einleitung des Regionalplanänderungsverfah-

rens erfolgte ausschließlich unter dem Aspekt der für die Stadt Pforzheim für notwendig er-

achteten Entwicklung eines Gewerbegebietes. 

Zur Bedarfsermittlung hat die Stadt Pforzheim eine Gewerbeflächenprognose (2018) erstellt. 

Darin wird dargestellt, dass sich im Prognosezeitraum bis 2033 ein Bedarf von etwa 92 ha 

Gewerbeflächen für die Stadt Pforzheim ergibt, was auch durch das Regierungspräsidium 

Karlsruhe akzeptiert wird. Zur Deckung des Bedarfs nach Bauflächen wurden vier Alternativ-

standorte in dem Gewerbeflächenkonzept der Stadt Pforzheim (2014) einer näheren Unter-

suchung unterzogen. Drei weitere Alternativstandorte, wovon zwei Standorte, nicht in Regi-

onalen Grünzügen liegen, wurden nach Anregung des Regionalverbandes Nordschwarzwald 

in die Betrachtung mit einbezogen. Die zusätzlich geprüfte Standortalternative „Klapfen-

hardt“ wurde zwischenzeitlich von dem Gemeinderat der Stadt Pforzheim verworfen.  

Die durch den Regionalverband vorgenommene Bewertung der Standortalternativen aus 

Umweltsicht kommt in Verbindung mit der nachvollziehbaren Alternativenprüfung der Stadt 

Pforzheim zu dem Ergebnis, dass zur kurzfristigen Bedarfsdeckung die Fläche „Südlich des 

Hohbergs“ von den Standortalternativen am geeignetsten ist und entwickelt werden soll.  

Aufgrund des nachgewiesenen großen Bedarfs an Gewerbeflächen will die Stadt Pforzheim 

über das Gebiet „Südlich des Hohbergs“ hinaus noch weitere Gewerbeflächen realisieren. 

Hierzu soll der Standort „Ochsenwäldle“ gemäß Beschluss des Gemeinderats der Stadt 

Pforzheim vom 24.11.2020 weiterverfolgt werden. Seine Realisierbarkeit ist v.a. aufgrund 

umweltrelevanter Fragestellungen derzeit ungeklärt1.  

Die somit beste Option und einzige zeitnah realisierbare Alternative „Südlich des Hohbergs“ 

liegt innerhalb des regionalplanerisch gebietsscharf festgelegten Regionalen Grünzugs im 

Nordosten der Stadt Pforzheim an der B 294. Da gemäß Plansatz 3.2.1 Z (2) in Regionalen 

 
1 Vgl. Vorentwurfsunterlagen zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Pforzheim „Flächennutzungsplan 2035“ – Steckbriefe Prüfflächen 
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Grünzügen eine bauliche Entwicklung unzulässig ist, ist die Teilrücknahme des Regionalen 

Grünzugs durch die Änderung des Regionalplans 2015 erforderlich. 

Nach § 8 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 2a des Landesplanungsgesetzes (LplG) Baden-

Württemberg ist bei der Änderung eines Regionalplans eine Umweltprüfung im Sinne der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments durchzuführen. Hierzu wurde ein Um-

weltbericht erstellt. Darin werden die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen und 

Wechselwirkungen der Änderung bezogen auf die Schutzgüter (Mensch, Kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter, Landschaft, Tiere/Pflanzen/biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, 

Klima/Luft) beschrieben und bewertet. Auch die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-

tern werden beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht ist als gesonderter Bestandteil 

der Begründung des Planentwurfs beigefügt. Wesentliches Ergebnis der Umweltprüfung ist, 

dass bei Realisierung der Planung nach derzeitigem Kenntnisstand mit sehr hohen Auswir-

kungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche sowie in Teilen auf das Schutzgut Wasser ge-

rechnet werden muss. Für das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, das Land-

schaftsschutzgebiet und den Besonderen Artenschutz sind die Auswirkungen der Regional-

planänderung nicht absehbar. Dazu müssen Untersuchungen auf Ebene der Bauleitplanung 

erfolgen. Im Übrigen wird auf den Umweltbericht verwiesen.  

Änderungen der Plansätze des Regionalplans 2015 sind nicht erforderlich, da sich die Ände-

rung ausschließlich auf die Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 bezieht. 
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3 6. Änderung des Regionalplans 2015 – Plan und Änderungsbegründung 

Zusammenfassende Erklärung (nach § 10 (3) ROG i. V. m. § 2a (6) LplG) 

a) Berücksichtigung von Umwelterwägungen 

Die Umweltbelange wurden insbesondere durch die abgestufte Vorgehensweise bei der Al-

ternativenauswahl berücksichtigt. Es wurde die Alternative ausgewählt, die zum einen auf-

grund ausreichender Flächengröße und kurzfristiger Verfügbarkeit realisierbar ist und zum 

anderen die voraussichtlich geringsten Umweltauswirkungen erwarten lässt. Die konkrete 

Umsetzung umweltschützender Belange muss im Rahmen der Bauleitplanung erfolgen. 

b) Berücksichtigung des Umweltberichtes sowie der Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 

nach § 9 (2) ROG und § 12 (2) bis (5) LplG und Darstellung der Gründe, die nach Abwä-

gung mit den geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten für die Festlegungen des 

Plans entscheidungserheblich waren 

Wie im Umweltbericht dargestellt, sind sehr hohe Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden 

und Fläche sowie teilweise auf das Schutzgut Wasser zu erwarten. Von unüberwindbaren 

Beeinträchtigungen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszugehen. Dies gilt weiterhin 

auch nach Korrektur und Anpassung des Umweltberichtes an die aktuelle Sach- und Rechts-

lage im April/Mai 2022 gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Landesentwicklung und 

Wohnen (MLW) und des Umweltministeriums (UM) aus 2021 und zuletzt vom April 2022. 

Entscheidungserheblich für die Festlegung im Plan waren daher zum einen die Ergebnisse 

der Umweltprüfung, die Notwendigkeit der Stadt Pforzheim ihre Aufgabe als Oberzentrum 

und Gewerbeschwerpunkt zu sichern, der nachgewiesene kurzfristige Bedarf an Gewerbeflä-

chen, die verkehrsgünstige Lage an einer Anschlussstelle der Autobahn A8 in Benachbarung 

zu einem bestehenden Gewerbegebiet, die vorhandene gute Anbindung an den öffentlichen 

Nahverkehr, zum anderen die Alternativenprüfung, in Verbindung mit der durch den Regio-

nalverband vorgenommenen Bewertung der Standortalternativen aus Umweltsicht, mit dem 

Ergebnis, dass der ausgewählte Standort die beste Option für eine zeitnahe gewerbliche 

Entwicklung darstellt. Weitere Erkenntnisse, die zu einer Änderung des Planentwurfs führen 

würden, haben auch die Beteiligungsverfahren nach § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz und 

§ 12 Abs. 2 bis 5 Landesplanungsgesetz nicht ergeben.  
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Zusammenstellung der Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

bei der Verwirklichung des Plans (Monitoring) 

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumord-

nungspläne auf die Umwelt auf Grundlage der in der Begründung genannten Maßnahmen zu 

überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 

ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. In 

§ 28 Abs. 4 LplG Baden-Württemberg wird diese Überwachungsaufgabe (Monitoring) den 

höheren Raumordnungsbehörden übertragen. Diese nutzen dabei die im Umweltbericht 

angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Mitteilungen des Regionalverbandes über 

deren Ergebnisse. Die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen informieren die hö-

here Raumordnungsbehörde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durch-

führung des Raumordnungsplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen auf die Umwelt hat. Die Ergebnisse der Überwachung teilt die höhere Raum-

ordnungsbehörde dem Regionalverband und den Stellen mit, deren Aufgabenbereich davon 

berührt ist.  

Bei der 6. Änderung des Regionalplans 2015 ist insbesondere zu überwachen, wie sich die 

Teilrücknahme des Regionalen Grünzugs für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes auf die 

Funktionen des Grünzugs unter Berücksichtigung der für den Raum relevanten Umweltziele 

auswirkt. Der Schwerpunkt der Überwachung auf Ebene der Regionalplanung soll auf kumu-

lativen Wirkungen liegen. Dabei sollte möglichst auf bestehende oder zukünftige Indikatoren 

zurückgegriffen werden, um Doppelarbeiten zu vermeiden.  

Im Falle der 6. Änderung des Regionalplans 2015 bietet sich als Indikator der Umweltüber-

wachung die Flächeninanspruchnahme des Regionalen Grünzugs an. 

Die Überwachung erfolgt im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 

durch den Regionalverband Nordschwarzwald. Treten deutliche Verschlechterungen des 

Umweltzustandes ein, sind Maßnahmen in Rücksprache mit der Stadt Pforzheim zu ergrei-

fen. Der Regionalverband Nordschwarzwald wird die höhere Raumordnungsbehörde über 

die jeweiligen Ergebnisse unterrichten.  

Im Zuge der Abschichtung werden der Umsetzungsstand der Planung als auch die konkreten 

Auswirkungen auf die Umweltziele im nachfolgenden Bauleitplanverfahren überwacht. 

Das Monitoring wurde mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abgestimmt.  
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Korrektur und Anpassung des Umweltberichtes an die aktuelle Sach- und Rechtslage im 
April/Mai 2022 gemäß den Hinweisen des Ministeriums für Landesentwicklung und Woh-
nen (MLW) und des Umweltministeriums (UM) aus 2021 und zuletzt vom April/Juni 2022. 
 
Die Erfassung der Elemente des Fachplans Landesweiter Biotopverbund im Umweltbericht 
zur 6. Änderung des Regionalplans wurde berichtigt und für eine erneute Abwägung und 
Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung die aktuelle Rechts- und Sachlage be-
rücksichtigt.  
 
Für folgende gesetzlich geschützte Bereiche mussten aufgrund einer veränderten Rechtslage 
und aktueller Daten Änderungen im Umweltbericht vorgenommen werden: 

• Nach §30 BNatSchG i.V.m. §§33 und 33a NatSchG B.W. gesetzlich geschützte Biotope 
(Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes durch Artikel 1 des Gesetzes v. 18.08.2021; 
BGBl. I S. 3908; am 01.03.2022 in Kraft getreten und Änderung des Landesnaturschutz-
gesetzes durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2020 (GBl. S. 651); am 31.07.2020 in 
Kraft getreten; Datengrundlagen: Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, 
Abfall, Arbeitsschutz (WIBAS), Stand 2021 und NV Pforzheim 2022) 

• Landschaftsschutzgebiet nach §29 NatSchG B.W. (Dritte Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim, in Kraft ge-
treten am 11.05.2021; Datengrundlage: WIBAS-Daten, Stand 2021)  

 
Des Weiteren wurde der Fachplan Landesweiter Biotopverbund (WIBAS-Daten, Stand 2021; 
Raumkulisse Feldvögel, LUBW 2022) und der Umweltbericht zur Flächennutzungsplanände-
rung „Ausschnitt Südlich des Hohbergs“ (NV Pforzheim 2021) zwischenzeitlich aktualisiert.  
 
Änderungen sind auf den Seiten 2, 5, 10 bis 14, 18 bis 20, 22, 23, 25, 27, 29 bis 32, 34 und 35 
des Umweltberichtes sowie in den Karten 6 und 7.2 in der Anlage 2 zum Umweltbericht vor-
genommen worden.  

 

  

 

 

  



 
Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

  



 
Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

Inhaltsverzeichnis 

1   Einleitung          1 

1.1   Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 6. Änderung  

  des Regionalplans 2015 1 

1.2   Ergänzende Hinweise 5 

2    Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 6 

2.1   Regionalisierte Umweltschutzziele 6 

2.2   Art der Berücksichtigung der Umweltziele  

  bei der Regionalplanänderung 7 

3   Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 8 

3.1   Vorgehen 8 

3.2   Art der Beeinträchtigung bei Realisierung einer gewerblichen Baufläche 

  oder eines Gewerbegebietes 8 

3.3   Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 9 

3.3.1  Mensch 9 

3.3.2  Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 10 

3.3.3  Landschaft 10 

3.3.4  Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 12 

3.3.5  Fläche 14 

3.3.6  Boden 14 

3.3.7  Wasser 15 

3.3.8  Klima/Luft 16 

3.3.9  Wechselwirkungen 17 

3.4   Prognose des Umweltzustands ohne die Durchführung der Planung 17 

3.5   Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 17 

3.6   Alternative Planungsmöglichkeiten 25 

3.6.1  Standortalternativen 25 

3.6.2  Würdigung der Wahl der Standortalternativen aus Umweltsicht 29 

4   Vorgehensweise bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf  

  Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben          31 

4.1   Vorgehensweise bei der Umweltprüfung 31 

4.2   Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 32 

5   Monitoring 32 

6  Allgemeinverständliche Zusammenfassung 33 

7  Literatur / Datengrundlagen 35 



 
Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Verbindlicher Regionalplan 2015 und 6. Änderung des 

                   Regionalplans 2015 3 

Abbildung 2: Luftbildausschnitt mit Plangebiet  'Südlich des Hohbergs'  

                   und Regionalen Grünzug 4 

Abbildung 3: Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim und  

                   Flächennutzungsplanänderung Pforzheim Südlich des Hohbergs 11 

Abbildung 4: Gewerbeflächenentwicklung Stadt Pforzheim – untersuchte 

                   Standortalternativen 26 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Regionalisierte Umweltschutzziele 6 

Tabelle 2: Bewertung der Umweltauswirkungen im Regionalen Grünzug 18 

Tabelle 3: Bewertung der Standortalternativen - Auszug  27 

 

Anlagen 

Anlage 1       Auszug aus dem Regionalplan 2015 – Plansätze Grünzüge 

Anlage 2  Karten 1 bis 3   

Übersicht Flächennutzungsplan und Raumnutzungskarte 

Karte 4   

           Übersicht Realnutzung 

Karten 5 bis 10   

Übersicht Schutzgüter 

Anlage 3       Gewerbeflächenprognose für Pforzheim 

Anlage 4 Stadt Pforzheim 2019a: Prüfung der Standortalternativen im Ge-
werbeflächenkonzept 2014.- Auszug aus dem Antrag auf Änderung 
des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald 

Anlage 5 Erläuterung zur Standortwahl sowie zusätzliche Flächenprüfung 

Anlage 6 Regionalverband Nordschwarzwald 2019: Ergänzung zu Anhang 5: 
Übersichtskarte der untersuchten Flächenalternativen 



 
1 Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

1 Einleitung 

Die Stadt Pforzheim hat mit Schreiben vom 05.02.2019 die Änderung des Regionalplans 2015 

beantragt. Ziel des Antrages ist die Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs im Nordosten 

von Pforzheim an der B294 zwischen dem Gewerbegebiet Buchbusch und der Deponie auf 

dem Hohberg, um ein neues Gewerbegebiet „Südlich des Hohbergs“ zu entwickeln (s. Abb. 1 

und 2).  

Der Geltungsbereich des geplanten Gewerbegebietes umfasst insgesamt 29,5 ha. Hiervon 

überlagern 20,9 ha den gebietsscharf festgelegten Regionalen Grünzug. Durch das geplante 

Gewerbegebiet wird mit einer Tiefe von etwa 370 m bis 470 m randlich in den Regionalen 

Grünzug eingegriffen. Eine Änderung des Regionalplans 2015 ist zur Umsetzung der Planung 

erforderlich. Der Planungsausschuss des Regionalverbandes hat am 20.03.2019 die Einlei-

tung des Regionalplanänderungsverfahrens zur Teilrücknahme des Grünzuges beschlossen. 

Für die Realisierung ist der Änderungsbereich einer Umweltprüfung zu unterziehen. Das Er-

gebnis ist in einem Umweltbericht zu dokumentieren. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 6. Änderung des   

Regionalplans 2015  

Anlass der 6. Änderung des Regionalplans 2015 ist die Absicht der Stadt Pforzheim, ein neues 

Gewerbegebiet „Südlich des Hohbergs“ zu entwickeln. Das Oberzentrum Pforzheim verfügt 

derzeit über ein Gewerbeflächenangebot von städtischen Flächen von ca. 12,3 ha. Zu seinen 

Aufgaben als Oberzentrum und als Schwerpunkt für Gewerbe und Industrie gehört die Vor-

haltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Angebotes an verfügbaren Gewerbe-

flächen für Neuansiedlungen. Derzeit kann dies jedoch mit den zur Verfügung stehenden 

Flächen nicht gewährleistet werden. 

Gewerbeflächenprognose für Pforzheim 

Im Oktober 2018 wurde der Gewerbeflächenbedarf durch die Stadt Pforzheim neu prognos-

tiziert (s. Anlage 3). Für einen Prognosezeitraum von 15 Jahren wird der Bedarf, je nach Sze-

nario, zwischen ca. 70 und 139 ha geschätzt. Um die zu erschließende Fläche zu berechnen, 

muss von diesen Werten jeweils noch die im städtischen Besitz befindliche freie Gewerbeflä-

che abgezogen werden. Bei den vorhandenen unbebauten privaten Gewerbeflächen handelt 

es sich überwiegend um betriebliche Reserveflächen. Es muss daher davon ausgegangen 

werden, dass die privaten Gewerbeflächen weitestgehend nicht auf dem Grundstücksmarkt 

zur Verfügung stehen. Diese Flächen wurden daher nicht in die Berechnungen einbezogen.  

Die derzeit vorhandene freie städtische Gewerbefläche beträgt ungefähr 22,7 ha, wovon 

10,4 ha als verbindliche Optionsflächen nicht zur Verfügung stehen. Für die noch vorhande-

nen 12,3 ha Fläche gibt es jedoch einige Einschränkungen: Industriegebiete sind derzeit 

überhaupt nicht verfügbar. Ein Teil der Gewerbeflächen liegt im eingeschränkten Gewerbe-

gebiet, d.h. dort sind keine lärmintensiven Nutzungen zulässig. Gewerbeflächen ohne Ein-

schränkungen sind aktuell nur noch in der Größenordnung zwischen 0,2 und 0,8 ha verfüg-
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bar und daher für größere An- oder Umsiedlungen tendenziell ungeeignet. Aufgrund dieser 

Restriktionen kann schon zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Fällen Interessenten keine pas-

sende Fläche mehr angeboten werden. 

Nach Abzug der verfügbaren Fläche von 12,3 ha bleibt je nach Szenario in den nächsten 15 

Jahren eine zu erschließende Gewerbefläche zwischen 58 und 127 ha. Die mittlere Variante 

ergibt einen Bedarf von 92 ha Gewerbefläche im Jahr 2033, wobei eine Entwicklung ähnlich 

der mittleren Variante (Durchschnitt GIFPRO und Trend) mit einem Bedarf von etwa 92 ha in 

15 Jahren wohl am wahrscheinlichsten ist.  

Dass ein dringender Bedarf existiert, wird auch durch die in den letzten Jahren zu beobach-

tende Abwanderung von Betrieben, deren Expansionswünsche an einem Standort in Pforz-

heim nicht bedient werden konnten, deutlich. 

Geplante gewerbliche Baufläche / geplantes Gewerbegebiet „Südlich des Hohbergs“ 

Zur Deckung des Bedarfes nach gewerblichen Bauflächen wurden insgesamt acht Standortal-

ternativen einer näheren Untersuchung unterzogen (s. Kap. 3.6). Die Stadt Pforzheim kommt 

nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass die geplante gewerbliche Baufläche „Südlich des 

Hohbergs“ von den untersuchten Standorten die beste Option für eine gewerbliche Entwick-

lung darstellt.  

Die somit derzeit geeignetste Standortalternative liegt in einem Regionalen Grünzug. Da ge-

mäß PS 3.2.1 Z (2) in Grünzügen eine bauliche Entwicklung in dieser Form unzulässig ist, ist 

die Teilrücknahme des Grünzuges durch die 6. Änderung des Regionalplans 2015 erforder-

lich.  

Der Änderungsbereich des Regionalen Grünzugs betrifft nur den Geltungsbereich des Be-

bauungsplans und umfasst 20,9 ha (s. Abb. 2). Er liegt nordöstlich Pforzheim an der B294 

zwischen dem Gewerbegebiet Buchbusch und der Deponie auf dem Hohberg. Das Gelände 

steigt nach Norden an und wird als Acker, Wirtschaftsgrünland und Streuobstwiese genutzt 

(s. Karte 4 im Anlage 2). Entlang der B294 sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 

aber außerhalb des Regionalen Grünzugs, gewerbliche Betriebe, ein Übungsgelände des Ka-

tastrophenschutzes und der ehemalige städtische Betriebshof vorhanden. Im Norden 

schließt die Katharinentaler Senke an. Östlich der B294 erstreckt sich das 55 ha große Ge-

werbegebiet „Buchbusch“. Südlich des geplanten Gewerbegebietes befinden sich landwirt-

schaftliche Betriebe und einzelne Wohnhäuser. 

Innerhalb des Regionalen Grünzuges grenzen westlich des Geltungsbereichs ein Reiterhof, 

eine Tierklinik und eine Gärtnerei sowie im Norden und Nordwesten Wald- und Gehölzflä-

chen an. Verkehrlich ist der Standort durch die Lage an der Autobahnanschlussstelle Pforz-

heim Nord und der B 294 sehr gut erschlossen und durch die Buslinie 3 gut an den öffentli-

chen Nahverkehr angebunden.  
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Abbildung 1: Verbindlicher Regionalplan 2015 und 6. Änderung des Regionalplans 2015  
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Abbildung 2: Luftbildausschnitt mit Plangebiet  'Südlich des Hohbergs' und Regionalen Grünzug 
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1.2 Ergänzende Hinweise 

Der Nachbarschaftsverband Pforzheim hat die notwendige Änderung des Flächennutzungs-

plans für die Ausweisung des Gewerbegebietes „Südlich des Hohbergs“ eingeleitet. Das Än-

derungsverfahren läuft parallel zum Bebauungsplanverfahren. Seit Mai 2019 liegt der Um-

weltbericht vor. Der Umweltbericht der Flächennutzungsplanänderung wurde 2021 aktuali-

siert.  

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist deutlich größer als der Geltungs-

bereich des Bebauungsplans, da auch südlich des derzeitig geplanten Gewerbegebietes lang-

fristig eine Gewerbeentwicklung ermöglicht werden soll (Zielhorizont der FNP-

Fortschreibung: 2032). Die geplante gewerbliche Baufläche reicht bis zur südlich angrenzen-

den A8 und umfasst insgesamt knapp 42 ha (s. Abb. 2). Dieser Bereich konfligiert nicht mit 

den Zielen des Regionalplans. 

Eine Änderung der Verordnung über das LSG „Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis 

Pforzheim“ wurde beim Verordnungsgeber, dem Amt für Umweltschutz der Stadt Pforzheim, 

am 26.04.2019 beantragt. Die dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim ist am 11.05.2021 in Kraft getreten. 

Dadurch liegt der Geltungsbereich der geplanten Flächennutzungsplanänderung, mit Aus-

nahme der Grünflächen, außerhalb der Schutzgebietskulisse. 
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2 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und Art der Berücksichtigung 

2.1 Regionalisierte Umweltschutzziele  

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht sind die wesentlichen umweltfachlichen Ziele 

aufgeführt, die bei der Änderung des Regionalplans berücksichtigt werden sollen. 

Tabelle 1: Regionalisierte Umweltschutzziele 

Schutzgut zugeordnete 

Schutzbelange 

Regionalisierte Umweltschutzziele 

1   Mensch • Gesundheit 

• Freizeit und Erholung 
• Vermeidung von Emissionen (Lärm, Geruch, 

Erschütterungen) insbes. in Wohngebieten und  

-umfeld 

• Erhaltung und Entwicklung des Freizeit- und 

Erholungswertes  

• Vermeidung von zusätzlichem motorisierten 

Verkehr 

2   Kulturelles  

     Erbe und       

     sonstige   

     Sachgüter 

• Bau-, Boden- und Kulturdenkmale sowie 
sonstige Sachgüter 

• Kulturlandschaften und Kulturland-
schaftselemente 

• Erhaltung von Bau-, Boden- und Kulturdenkma-

len 

• Erhaltung von sonstigen Sachgütern 

• Erhaltung und Entwicklung von Kulturland-

schaft und Kulturlandschaftselementen 

3   Landschaft • Eigenart, Vielfalt und Schönheit der 
Landschaft 

• Landschaftszerschneidung 

• Erhaltung und Entwicklung von Eigenart, Viel-

falt und Schönheit der Landschaft 

• Minimierung von Eingriffen in die Landschaft 

• Vermeidung von Landschaftszerschneidung 

4   Tiere,  

     Pflanzen und  

     Biologische  

     Vielfalt 

• Lebensräume von Tieren u. Pflanzen 

• Potenzielle Lebensräume für ge-
schützte, gefährdete und seltene Tiere 
und Pflanzen 

• Zusammenhang der Lebensräume, Bio-
topverbundsystem 

• Erhaltung und Entwicklung von Gebieten mit 

besonderer Bedeutung für den Arten- und Bio-

topschutz 

• Erhaltung/Schaffung von Biotopverbundsys-

temen 

• Erhaltung großer unzerschnittener Räume 

• Wahrung der Erhaltungsziele der Natura 2000-

Gebiete 

5   Fläche • Unbebaute / unversiegelte Fläche • Sicherung von Freiräumen 

• Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 

• Wiederherstellung / Entsiegelung von Fläche 

5   Boden • natürliche Bodenfunktionen 

• Archivfunktion und Seltenheit von Bö-
den 

• Erhaltung und Entwicklung der natürlichen 

Bodenfunktionen wie Filter und Puffer für 

Schadstoffe, Grundwasserneubildung, Aus-

gleichskörper im Wasserkreislauf, Standort für 

Kulturpflanzen / Standort für natürliche Ve-

getation 

• Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des 

Bodens auf nicht mehr genutzten Flächen 

• Sicherung der Archivfunktion und seltener 

Böden 
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Schutzgut zugeordnete 

Schutzbelange 

Regionalisierte Umweltschutzziele 

6   Wasser • Grundwasserdargebot -  
mengenmäßiger und chemischer Zu-
stand 

• Oberflächengewässerqualität – ökologi-
scher und chemischer Zustand 

• Hochwasserschutz / Wasserrückhalte-
vermögen der Landschaft 

• Trink- und Brauchwasserversorgung 

• Erhaltung von Gebieten mit besonderer Bedeu-

tung für den Quell- und Grundwasserschutz 

• Schonung von Bereichen mit hoher Empfind-

lichkeit des Grundwassers gegenüber Schad-

stoffeintrag 

• Schutz der Oberflächengewässer vor Schadstof-

feintrag, Sicherung der Wasserqualität und der 

Gewässerstrukturgüte 

• Sicherung von Gebieten mit besonderer Bedeu-

tung für den Hochwasserschutz und das Wasser-

rückhaltevermögen 

7   Klima / Luft • Bioklima und Luftqualität 

• Klimarelevante Freiräume 

• Klimaschutz 

• Sicherung und Verbesserung der Qualität von 

Bioklima und Luftqualität 

• Sicherung klimarelevanter Freiräume 

• Schutz von Erholungsräumen vor bioklimati-

schen und lufthygienischen Belastungen 

• Reduktion der CO2-Emissionen 

8   Wechsel- 

      wirkungen 

 

• Ökosystemare und naturräumliche 
Zusammenhänge 

• Erhaltung und Entwicklung der Wechselwir-

kungen innerhalb und zwischen Ökosystemen 

sowie innerhalb von Landschaftsräumen 

 

2.2 Art der Berücksichtigung der Umweltziele bei der Regionalplanänderung 

Die Berücksichtigung der Umweltziele erfolgte bei der 6. Änderung des Regionalplans ins-

besondere durch die abgestufte Vorgehensweise bei der Alternativenauswahl (s. Kap. 3.6). 

Es wurde die Alternative für die weitere Untersuchung eingestellt, die zum einen aufgrund 

ausreichender Flächengröße und kurzfristiger Verfügbarkeit vernünftig ist und zum anderen 

die voraussichtlich geringsten Umweltauswirkungen erwarten lässt.  

Die konkrete Umsetzung umweltschützender Belange muss im Rahmen der Bauleitplanung 

erfolgen. 
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3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1 Vorgehen 

Bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der geplanten Flächennut-

zungsplanänderung werden zwei Bereiche betrachtet (s. Karte 4 im Anhang 2): 

• Überschneidungsbereich Regionaler Grünzug mit geplanter gewerblicher Fläche des Flä-

chennutzungsplans   

• Grünzug in einem Radius von 500 m um die geplante gewerbliche Fläche des Flächennut-

zungsplans (500 m-Wirkraum)  

Der Regionale Grünzug überschneidet sich nur im Geltungsbereich des geplanten Gewerbe-

gebiets „Südlich des Hohbergs“ mit der beabsichtigten Flächennutzungsplanänderung. Aus-

wirkungen der beabsichtigten Flächennutzungsplanänderung auf die Funktionen des Grün-

zuges werden in einem Radius von 500 m um die geplante gewerbliche Fläche untersucht. Es 

wird davon ausgegangen, dass über diesen Raum hinaus keine erheblichen negativen Um-

weltauswirkungen zu erwarten sind. 

3.2 Art der Beeinträchtigung bei Realisierung einer gewerblichen Baufläche oder eines 

Gewerbegebietes 

Das geplante Gewerbegebiet greift in einen Regionalen Grünzug gemäß Regionalplan 2015 

ein. Die Gesamtfläche des geplanten Gewerbegebietes umfasst 29,5 ha, wovon 20,9 ha ei-

nen Regionalen Grünzug überlagern (s. Abb. 2). Durch das geplante Gewerbegebiet würde in 

einer Tiefe von etwa 370 m bis 470 m randlich in den Regionalen Grünzug eingegriffen. Die 

parallel verlaufende Flächennutzungsplanänderung in eine gewerbliche Baufläche reicht bis 

zur südlich angrenzenden A8 und umfasst knapp 42 ha. Die zusätzliche Gewerbefläche ist 

nicht vom Regionalen Grünzug überlagert. Sie kann jedoch Auswirkungen auf die Funktion 

des Grünzugs haben. Mögliche Auswirkungen werden daher im Rahmen der Umweltprüfung 

ebenfalls untersucht. 

Funktion des Grünzuges 

Regionale Grünzüge sollen ein ausgewogenes Verhältnis von Siedlungsflächen und Freiflä-

chen gewährleisten. Sie nehmen eine Vielzahl von oft überlagernden Freiraumaufgaben 

wahr (s. Anlage 1 und Karte 2 in Anlage 2). 

Im vorliegenden Fall kommt dem Grünzug insbesondere die Sicherung  

• der landwirtschaftlichen Produktion   

(angrenzend regional bedeutsame landwirtschaftliche Betriebe) 

• von Bodenfunktionen (Vorbehaltsgebiet für den Bodenschutz) 

• der Flächen mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung   

(Wasserschutzgebiet Zone IIIB)  

• der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen und der Sicherung von Biotopen der 

Kultur- und Naturlandschaft (Landschaftsschutzgebiet)  

zu.  
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Im Teilregionalplan Landwirtschaft (RVNSW 2017) ist als Grundsatz definiert, dass die Land-

wirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig in der Region erhalten und weiterentwickelt 

werden soll. Der Teilregionalplan legt keine Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Land-

wirtschaft im Bereich des überplanten Grünzugs fest. Im Umfeld des Plangebietes sind meh-

rere regionalbedeutsame landwirtschaftliche Betriebe dargestellt. Zwei davon liegen südlich 

des geplanten Gewerbegebietes im Geltungsbereich der geplanten Flächennutzungsplanän-

derung. Konfliktträchtige Nutzungen (aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Problematik 

v.a. für Wohngebiete) sollen in einem Radius von 300 m vermieden sowie die Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Flächen für Siedlung und Infrastruktur auf das unbedingt not-

wendige Maß beschränkt werden. Die regionalbedeutsamen landwirtschaftlichen Betriebe 

sind als regionalplanerischer Vorschlag im Teilregionalplan dargestellt und entfalten damit 

keine rechtliche Bindungswirkung. 

3.3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands  

Die Angaben in diesem Kapitel können anhand von Karten nachvollzogen werden (s. Anlage 

2). Es wird darauf hingewiesen, dass im Maßstab 1:50.000 geprüft wird und teilweise auch 

die genutzten Datengrundlagen maximal diesem Maßstab entsprechen. Um die Lesbarkeit zu 

erleichtern, sind die Karten jedoch im Maßstab 1:15.000 dargestellt.  

3.3.1 Mensch  

Der Regionale Grünzug besitzt eine relativ hohe Bedeutung für die Freizeit- und Erholungs-

funktion. Das Plangebiet und der Großteil der 500 m-Wirkzone des Regionalen Grünzugs 

liegen im 1000m-Radius um Wohn- und Mischgebiete und sind damit als fußläufige Naher-

holungsbereiche innerhalb des Verdichtungsraumes im Landschaftsrahmenplan dargestellt. 

Der Umweltbericht zum FNP gibt eine mittlere bis hohe Frequentierung der Freiflächen an.  

Sowohl in der 500 m-Wirkzone des Regionalen Grünzugs als auch im südwestlichen Bereich 

des Plangebietes finden derzeit Wohn-, Sport- und Freizeitnutzungen statt (einzelne Wohn-

gebäude, landwirtschaftliche Betriebe, Reitanlage Posthaltersgut, Wanderweg, Radweg und 

kombinierter Rad- und Wanderweg)(vgl. Karte 5 in Anlage 2). Die B294 dient als Ferien- und 

Touristikstraße (Bertha-Benz-Memorial-Route/Klosterroute Nordschwarzwald; RVNSW 

2018). 

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) hat Wald mit besonderer Erholungs-

funktion der Stufe 1a und 2b in der 500 m-Wirkzone des Regionalen Grünzugs dargestellt. 

Die Stufe 1a weist Wald mit sehr hoher Erholungsfunktion in Verdichtungsräumen, die Stufe 

1b Wald mit großer Bedeutung für die Erholung aus. Gesetzlicher Erholungswald ist im Un-

tersuchungsgebiet nicht vorhanden.  

Das Plangebiet und weite Bereiche der 500 m-Wirkzone des Regionalen Grünzugs sind durch 

Straßenlärm vorbelastet. Zum Schutz des Menschen vor schädlichen oder belästigenden 

Immissionen hat die FVA Immissionsschutzwald ausgewiesen. Dieser ist im Bereich der 

500 m Wirkzone identisch mit der Abgrenzung des Waldes mit besonderer Erholungsfunktion. 
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Zwei kleinere städtische Grünflächen sind gemäß Flächennutzungsplan des Nachbarschafts-

verbandes Pforzheim innerhalb des 500 m-Wirkraumes des Regionalen Grünzugs dargestellt 

(Reitanlage Posthaltersgut, Grünfläche südlich der Kläranlage).  

3.3.2 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 

Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Bau- oder Kulturdenkmale im Plangebiet oder im 

500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs vorhanden. Allerdings können sich außerhalb be-

bauter Gebiete auch gem. §§ 1, 12 oder 28 Denkmalschutzgesetz (DSchG) geschützte Objek-

te der Bau- und Kunstdenkmalpflege befinden, die noch nicht in der Denkmalliste erfasst 

sind. Meist handelt es sich dabei um Klein- und Flurdenkmale, wie zum Beispiel Bildstöckle, 

Wegkreuze, historische Grenzsteine oder auch Kapellen oder ältere Brückenanlagen. Selbst 

wenn diese Objekte noch nicht in der Denkmalliste erfasst sind, sind sie als Kulturdenkmale 

zu behandeln, sofern sie Kulturdenkmaleigenschaften besitzen.  

Archäologische Denkmalpflege 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Hinweise auf archäologische Denkmäler im Plan-

gebiet vorhanden.  

3.3.3 Landschaft  

Regionaler Grünzug im Plangebiet 

Der Regionale Grünzug befindet sich in Siedlungsrandlage zwischen der stillgelegten Müllde-

ponie und der Nordstadt und soll um 20,9 ha in einer Tiefe von 370 bis 470 m reduziert wer-

den. 

Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich der suburbanen Landschaft um Pforzheim zur Of-

fenlandschaft des Kraichgaus. Es wird im Bereich des Grünzuges als Acker, Wirtschaftsgrün-

land und Streuobstwiese genutzt, enthält weitere naturnahe Landschaftselemente und ist 

als strukturreich zu bewerten. Das Gelände steigt nach Norden an. Im Osten und Süden 

schließen sich Kleingewerbe, ein Übungsgelände des Katastrophenschutzes, der ehemalige 

städtische Betriebshof und landwirtschaftliche Betriebe an. Die Erlebniswirksamkeit der 

Landschaft wird insgesamt als mittel bis hoch eingestuft. 

Die dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet für 

den Stadtkreis Pforzheim ist am 11.05.2021 in Kraft getreten. Dadurch liegt der Geltungsbe-

reich der geplanten Flächennutzungsplanänderung, mit Ausnahme der Grünflächen, außer-

halb der Schutzgebietskulisse (s. Abb. 3). 
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Abbildung 3: Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim und Flächennutzungsplanände-

rung Pforzheim „Südlich des Hohbergs“ (Quellen: linke Abb. Landschaftsschutzgebiet gemäß WIBAS-

Datensatz der LUBW 2021 mit Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung: RVNSW 2022; 

rechte Abb. Planausschnitt Flächennutzungsplanänderung: https://www.pforzheim.de/fileadmin 

/user_upload/bauen/fnp/f-stu/eob_suedl-d-hohbergs_aenderung_plan.pdf)  

Regionaler Grünzug im 500m-Wirkraum 

Im Westen ist der Regionale Grünzug durch einen Wechsel von Acker, Grünland, Streuobst-

wiese und Mischwald geprägt. Mehrere gesetzlich geschützte Biotope und Waldbiotope tra-

gen zur Strukturvielfalt bei. Nördlich des Plangebietes befinden sich eine Freiflächen-

Photovoltaikanlage, eine Kläranlage und großflächige Ackerflächen. Östlich des Plangebietes 

liegen die Gebäude eines Reitvereins im Regionalen Grünzug. Südlich der A8 verläuft eine 

Hochspannungsleitung. 

In der Summe kommt der Landschaft im 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs eine 

mittlere bis hohe Erlebniswirksamkeit zu. Zwischen Grünzug und Plangebiet ist Bebauung 

vorhanden. Die bestehenden Wald- und Gehölzbereiche im Norden schirmen das Plangebiet 

visuell ab. Hier ist von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt ein Sichtschutzwald 

ausgewiesen. Die Einsehbarkeit ist damit als mittel bis gering einzustufen.  

Der Regionale Grünzug im 500m-Wirkraum ist teilweise als Landschaftsschutzgebiet für den 

Stadtkreis Pforzheim (Nr. 2.31.001) ausgewiesen. Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Ge-

samtgröße von 5932 ha und besteht aus 16 Teilgebieten. 
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3.3.4 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Regionaler Grünzug im Plangebiet 

Das Plangebiet besteht aus Acker mit Unkrautvegetation, Ackerbrache, montanen Wiesen 

mittlerer Standorte, Obstbaumwiesen, naturnahen Feldhecken und Gehölzen mittlerer und 

trockener Standorte, grasreicher, ausdauernder Ruderalvegetation, Baumreihen, Einzelbäu-

me, Steinriegel, unbefestigte Gras- und Schotterwege, Parkrasen und extensiv genutzte Zier- 

und Nutzgärten, ein Graben sowie bebaute, versiegelte und teilversiegelte Flächen (land-

wirtschaftliche/gewerbliche Betriebe, Wege).  

Der Landschaftsrahmenplan der Region Nordschwarzwald stellt auf Teilflächen eine mittlere 

und hohe Leistungs- und Funktionsfähigkeit für Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt dar. 

Die restliche Fläche des Grünzugs im Plangebiet wird in ihrer Leistungs- und Funktionsfähig-

keit als gering bewertet. Flächen mit potenziell hoher Leistungs- und Funktionsfähigkeit lie-

gen nördlich des Hohbergshof. Hierzu gehören eine Fläche für Schutz, Pflege und Entwick-

lungsmaßnahmen gemäß Flächennutzungsplan sowie die Flächen, die als Standort für Natür-

liche Vegetation belegt sind (Wertstufe 3,5)(vgl. Karte 7.1 in Anlage 2).  

Gemäß Umweltbericht zum Entwurf der Flächennutzungsplanänderung (NV Pforzheim 

2019a) ist die Fläche für Schutz, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen als Ausgleichsfläche 

planfestgestellt, aber die Maßnahme noch nicht umgesetzt. Hier ist eine Umwandlung von 

Acker in Grünland auf 1,07 ha vorgesehen. 

Vier gesetzlich geschützte Biotope nach Naturschutzrecht liegen im Plangebiet (§ 30 

BNatSchG in V. m. §§ 33 und 33a NatSchG; Feldgehölz „An der Geisheck´ 0,09 ha, „Feldge-

hölz südlich der Mülldeponie“ 0,66 ha, Streuobstbestände ca. 1,87 ha) (WIBAS 2021, Stadt 

Pforzheim, Amt für Umweltschutz 2021, Stadt Pforzheim 2022). In einem der Streuobstbe-

stände wurde eine Flachland Mähwiese mit 0,24 ha kartiert.  

Der Untersuchungsraum weist ein hohes Vorkommen an Arten auf. Im Geltungsbereich der 

vorgesehenen Flächennutzungsplanänderung und seiner näheren Umgebung werden fol-

gende Aussagen zu Artvorkommen getroffen (vgl. NV Pforzheim 2019a, b, 2021, Stadt Pforz-

heim 2018a, b und 2016):  

• Vögel: 

Das Untersuchungsgebiet ist arten- und individuenreich mit einer durchschnittlichen 

Brutpaardichte (40,2 Brutpaaren je 10 ha). Nachweis von 41 Brutvogelarten und 18 Nah-

rungsgästen (Brut im Umfeld des Plangebiets) oder Durchzüglern. Davon 4 Vogelarten 

landesweit und/oder bundesweit gefährdet (Bluthänfling, Feldlerche, Rauchschwalbe, 

Star) und 11 schonungsbedürftig (Vorwarnliste). Streng geschützt sind 3 Brutvogelarten 

(Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan) und 6 Nahrungsgäste (Grünspecht, Mit-

telspecht, Rohrweihe, Sperber, Turmfalke, Waldkauz). Im Rahmen der Baumhöhlenkar-

tierung im Jahr 2017 wurden 58 potenzielle Habitatbäume im geplanten Baugebiet er-

mittelt, davon wiesen 10 Bäume größere Höhlen mit Mulm auf. Für 3 Bäume mit Baum-
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höhlen konnte ein Brutnachweis (u.a. Star, Feldsperling, Gartenrotschwanz) erbracht 

werden. 

• Fledermäuse: 

Folgende 7 Fledermausarten konnten im Jahr 2016 nachgewiesen werden: Zwergfleder-

maus (Pipistrellus pipistrellus 96 Nachweise), Abendsegler (Nyctalus noctula/leisleri 6 

Nachweise), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus 5 Nachweise), Großes Mausohr 

(Myotis myotis 4 Nachweise), Bartfledermaus (Myotis brandtii/mystacinus 3 Nachweise), 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri 2 Nachweise) und Langohrarten (Plecotus  spec. 2 

Nachweise). Nachweis in 2017 von einem Sommerquartier im Südosten des geplanten 

Baugebietes für Zwergfledermaus und einer Langohr-Art (sehr wahrscheinlich Braunes 

Langohr). Von einem weiteren Sommerquartier der Zwergfledermaus westlich des ge-

planten Baugebietes ist auszugehen. Von den nachgewiesenen Fledermausarten sind 9 

Arten landesweit gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Alle Fleder-

mausarten sind streng geschützt. Das Große Mausohr ist eine Art des Anhangs II der FFH-

Richtlinie.  

• Amphibien und Reptilien: 

Das Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) konnte im östlichen Bereich des Un-

tersuchungsgebiet und östlich der planfestgestellten Ausgleichsfläche (s.o.) belegt wer-

den (11 Nachweise 2016, 8 Nachweise 2017). Die Art ist bundesweit gefährdet, landes-

weit steht sie auf der Vorwarnliste. (Rest-)Amphibienwanderstrecke entlang der 

Bauschlotter Straße (Stadt Pforzheim, Amt für Umweltschutz). 

• Haselmaus und holzbewohnende Käferarten konnten im Jahr 2017 nicht nachgewiesen 

werden.  

• Weitere nach BNatSchG geschützte Artengruppen sind aufgrund fehlender Habitatstruk-

turen nicht zu erwarten. 

 

Regionaler Grünzug im 500m-Wirkraum 

Im 500 m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs ist westlich und südwestlich des Plangebietes 

ein Wechsel von Grünland-, Streuobst-, Acker- und Waldnutzung vorhanden (Fettwie-

sen/Fettweiden mittlerer Standorte, kleinflächig Intensivgrünland sowie Buchen-/ Nadel-

wald, kleinflächig Laubwald). Bebaute Flächen grenzen westlich direkt an die geplante Ge-

werbefläche an. Nördlich des Plangebietes kommen ein Pappelwald, tlw. mit weiteren Laub-

baumarten, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage und eine Kläranlage vor. Ansonsten domi-

niert im Norden großflächig die Ackernutzung.  

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit für Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt reicht von 

gering bis hoch. Flächen mit potenziell hoher Leistungs- und Funktionsfähigkeit liegen im 

Gewann `Geigergrund‘ und südlich der A8.  

Mehrere gesetzlich geschützte Biotope der Offenlandkartierung (Feldhecken oder Feldgehöl-

ze 3,02 ha, Flachland Mähwiesen 4,72 ha) und Waldbiotope nach § 30a LWaldG (Waldrand 



 
14 Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

NO Ispringen 0,86 ha) sind im 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs vorhanden. Der 

Abstand zwischen Plangebiet und den genannten Biotopen beträgt mehr als 50 m. Ein ge-

setzlich geschütztes Biotop (Feldhecken 0,09 ha) grenzt im Osten direkt an die Grünzug-

Prüffläche an (vgl. Karte 7.2 in Anlage 2). Zu Streuobstbeständen liegen nur die Angaben der 

Luftbildbefliegung (LUBW 2020) und das Digitale Landschaftsmodell (WIBAS-Datensatz 2021) 

vor. Diese Angaben lassen keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Streuobstbestän-

den, die den Kriterien des §30 BNatSchG i.V.m. §33a NatSchG B.W. entsprechen, zu.  

Schutzgebiete und Fachplanungen 

Die dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet für 

den Stadtkreis Pforzheim ist am 11.05.2021 in Kraft getreten. Dadurch liegt der Geltungsbe-

reich der geplanten Flächennutzungsplanänderung, mit Ausnahme der Grünflächen, außer-

halb der Schutzgebietskulisse (s. Abb. 3). Der Regionale Grünzug im 500m-Wirkraum ist teil-

weise als Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim (Nr. 2.31.001) ausgewiesen. 

Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Gesamtgröße von 5932 ha und besteht aus 16 Teilge-

bieten.  

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete und Naturschutzgebiete sind weder im Plangebiet noch im 

500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs vorhanden.  

Es liegen keine Elemente des Regionalen Biotopverbundes oder Flächen des Arten- und Bio-

topschutzprogramms im Plangebiet oder im 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs.  

Hinweis: Von den Planungsgrundlagen für den Regionalen Biotopverbund ist der General-

wildwegeplan nicht betroffen. Der Fachplan Landesweiter Biotopverbund stellt eine Kernflä-

che/Kernraum mittlerer Standorte von 0,18 ha mit einem 500m-Suchraum im Plangebiet 

dar. Nördlich der stillgelegten Mülldeponie, der Freiflächen-Photovoltaikanlage und der 

Kläranlage befindet sich im 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs ein Teilbereich der 

Raumkulisse für Feldvögel des Fachplans Landesweiter Biotopverbund.  

3.3.5 Fläche 

Im Geltungsbereich des geplanten Baugebietes sind derzeit 22,3 ha unversiegelt und 7,2 ha 

teilversiegelt. Der Versiegelungsgrad beträgt somit 24,3 % (vgl. Stadt Pforzheim 2018a). Der 

Regionale Grünzug im Plangebiet liegt außerhalb der bebauten Bereiche, so dass hier ein 

deutlich geringerer Versiegelungsgrad anzunehmen ist (versiegelte/teilversiegelte Wege).  

3.3.6 Boden 

Im Plangebiet treten im Bereich des Regionalen Grünzugs folgende bodenkundliche Einhei-

ten auf: im Norden Braunerde-Terra fusca aus lössreicher Fließerde über Muschelkalk, Para-

braunerde aus Löss über Oberen Muschelkalk, Kolluvium, tlw. kalkhaltig aus holozänen Ab-

schwemmmassen und im südlichen Randbereich Rendzina auf Oberen Muschelkalk (LGRB 

2009). 
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Im Bereich des Vorhabens liegen Böden mit mittlerer bis sehr hoher Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit in der Gesamtbewertung (vgl. Karten 8.1, 8.2 und 8.3 im Anhang 2). Hierzu 

gehören im Einzelnen Böden mit mittlerer bis sehr hoher Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

für die Bodenfunktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und „Filter und Puffer für Schad-

stoffe“, Böden mit einem mittleren bis hohen Ausgleichsvermögen im Wasserkreislauf sowie 

einer hohen bis sehr hohen Leistungs- und Funktionsfähigkeit als Sonderstandort für natur-

nahe Vegetation. In Teilbereichen ist die Leistungs- und Funktionsfähigkeit als Filter- und 

Puffer für Schadstoffe mittel bis gering und gering. Damit ist die Empfindlichkeit gegenüber 

Schadstoffeinträge entsprechend mittel bis hoch und hoch. 

Von besonderer Bedeutung ist die mittlere bis sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit, die 

sich auch in der Flurbilanz wiederspiegelt. In der Flächenbilanzkarte sind die Flächen als Vor-

rangfläche Stufe I und II der Flächenbilanzkarte (vgl. Karte 8.4 im Anhang 2) dargestellt. Ein 

Großteil des Plangebiets ist Vorrangflur Stufe I der Wirtschaftsfunktionenkarte. Sie zeigt ne-

ben Bodengüte und Bewirtschaftungsmöglichkeiten auch die agrarstrukturellen Faktoren an 

(z.B. Wegenetz, Größe der Bewirtschaftungseinheiten). Der Regionalplan 2015 weist im 

Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet Bodenschutz aus und stellt als Vorschlag regional bedeut-

same landwirtschaftliche Betriebe nördlich und südlich des geplanten Gewerbegebietes dar 

(vgl. Karte 2 im Anhang 2). 

Angrenzend an das Plangebiet befindet sich innerhalb des 500 m-Wirkraumes des Regiona-

len Grünzugs ein kleinflächiger Bodenschutzwald von 0,22 ha (Abstand zum Plangebiet ca. 12 

m).  

Grundsätzlich ist offener Boden sehr empfindlich gegenüber Überbauung, da mit den bauli-

chen Anlagen sämtliche Bodenfunktionen dauerhaft verloren gehen. Aufgrund der hochwer-

tigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen in der Katharinentaler Senke liegt eine sehr 

hohe Empfindlichkeit gegenüber einem Verlust landwirtschaftlich genutzter Flächen vor.  

3.3.7 Wasser 

Regionaler Grünzug im Plangebiet - Teilschutzgut Grundwasser/Trinkwasserversorgung 

Das geplante Vorhaben liegt vollständig innerhalb der Zone IIIB des rechtskräftigen Wasser-

schutzgebiets „Bretten, Bauschlotter Platte“ (vgl. Karte 9.1 in Anhang 2). Die weitere Schutz-

zone IIIB umfasst in der Regel den Einzugsbereich der Fassung (Schutzzone I). In der Zone IIIB 

sind Maßnahmen verboten, die eine Gefährdung der Grundwasserqualität oder eine wesent-

liche Verminderung der Grundwasserneubildung zur Folge haben bzw. Maßnahmen, die ins 

Grundwasser eingreifen (vgl. Schutzgebietsverordnung zum Wasserschutzgebiet Bauschlot-

ter Platte v. 07.09. 1992). Gemäß Rechtsverordnung ist eine Befreiung im Einzelfall unter be-

stimmten Voraussetzungen möglich. 

Für einen guten mengenmäßigen und chemischen Zustand des Grundwassers sind die Na-

turhaushaltsfunktionen Grundwasserdargebot und Schutzwirkung der Grundwasserüberde-

ckung von Bedeutung. Das Grundwasserdargebot hängt von den hydrologischen Eigenschaf-
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ten des geologischen Untergrundes, den Zuflüssen aus angrenzenden Kluft- und Karst-

grundwasserleitern, Oberflächenabfluss oder oberflächennahen Zufluss von Grundwasserge-

ringleitern, der Infiltration aus Fließgewässern sowie Art und Umfang der Grundwasserneu-

bildung ab.  

Im nördlichen Bereich des Vorhabens befindet sich gemäß Hydrogeologischer Erkundung 

(RPK 2008) ein Karst- und Kluftgrundwasserleiter. Die Grundwasserneubildung liegt im Vor-

habensbereich zwischen 140 bis 260 mm/a (ebd.).  

Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist im Vorhabensgebiet als sehr gering bis 

gering eingestuft (ebd.). Ein Teilbereich ist als mittel bis gering klassifiziert. Die Empfindlich-

keit gegenüber Schadstoffeintrag ist damit hoch bis sehr hoch. Überlagert man die Funktion 

Filter- und Puffervermögen des Bodens aus der Bodenkarte (BK 50, LGRB 2009), so herr-

schen im Vorhabensgebiet Böden mit hohem bis sehr hohem Filter- und Puffervermögen 

vor. Es besteht damit zusätzlich eine hohe Empfindlichkeit gegenüber dem Verlust der schüt-

zenden Bodenschicht im Zuge einer Bebauung.  

Regionaler Grünzug im Plangebiet - Teilschutzgut Oberflächenwasser 

Die Retentionsfunktion der Landschaft umfasst das Wasserrückhaltevermögen von Auen, 

naturnahen Fließgewässerstrukturen und der restlichen Landschaft.  

Es gibt keine natürlichen Oberflächengewässer im Plangebiet. Ein teilweise wasserführender 

Wiesengraben (Geisbach) ist vorhanden. Teilstrecken des Wiesengrabens sind durch Sohl-

verbau und Nutzung bis an den Gewässerrand beeinträchtigt.  

Für die Retentionsfunktion der Landschaft außerhalb der Auen kann das Ausgleichsvermö-

gen im Wasserhaushalt aus der Bodenkarte herangezogen werden. Das Ausgleichsvermögen 

wird von mittel bis hoch eingestuft. Der südliche Randbereich der Rendzinen wird als gering 

bis mittel bewertet (vgl. Schutzgut Boden). Die Empfindlichkeit gegenüber Überbauung und 

Versiegelung ist damit als mittel bis hoch einzustufen.  

Es liegen keine Quellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete oder Überflutungs-

bereiche der Hochwassergefahrenkarte im Plangebiet.   

3.3.8 Klima/Luft 

Regionaler Grünzug im Plangebiet 

Gemäß Landschaftsrahmenplan haben die Offenlandbereiche im Plangebiet einen geringen 

bioklimatischen Einfluss auf angrenzende Siedlungsgebiete. Ein Kaltluftvolumenstrom mit 

mäßigem bis hohem Wirkungsgrad verläuft vorherrschend von West nach Ost über das Plan-

gebiet und transportiert auch Frischluft aus dem Waldgebiet des Regionalen Grünzugs west-

lich des Plangebietes. Der Volumenstrom kann entlastend auf die derzeitige Bebauung im 

Plangebiet und abgeschwächt auf das benachbarte GE Buchbusch wirken. Aufgrund der 

Emissionen der A8 und der B294 ist der Volumenstrom allerdings lufthygienisch vorbelastet.  
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Regionaler Grünzug im 500m-Wirkraum 

Die Offenlandbereiche innerhalb des 500m-Wirkaumes des Regionalen Grünzugs sind ent-

weder aufgrund der vorherrschenden Richtung der Luftströmung durch das geplante Ge-

werbegebiet in ihrer Wirkung nicht tangiert oder generell für die bioklimatische Entlastung 

angrenzender Siedlungsbereiche von keiner großen Bedeutung. Es besteht eine lufthygieni-

sche Vorbelastung (v.a. Stickstoffdioxid, Feinstaub) durch die A8 und die B294 (RVNSW 

2018).  

Die Empfindlichkeit gegenüber einer gewerblichen Nutzung ist aus regionaler Sicht im Unter-

suchungsraum in Bezug auf das Bioklima als gering, in Bezug auf die Lufthygiene aufgrund 

der Vorbelastung als mittel bis hoch zu bewerten.  

3.3.9 Wechselwirkungen 

Unter Wechselwirkung werden die strukturellen und funktionalen Beziehungen innerhalb 

und zwischen Ökosystemen sowie innerhalb von Landschaftsräumen verstanden. Sie stellen 

das Wirkungsgefüge zwischen den einzelnen Schutzgütern und ihren Teilkomponenten im 

„Gesamtsystem Umwelt“ dar. Grundsätzlich ist mit Wechselwirkungen zwischen den Schutz-

gütern bei jeder auftretenden Veränderung eines Schutzguts zu rechnen. Dies gilt insbeson-

dere für Bereiche mit extremen Standortbedingungen, da hier die Empfindlichkeit gegen-

über Eingriffen besonders hoch ist. 

3.4 Prognose des Umweltzustands ohne die Durchführung der Planung 

Im vorliegenden Fall würde bei Beibehaltung des Regionalen Grünzugs und Verzicht auf die 

Ansiedlung des Gewerbegebietes die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Der Ver-

siegelungsgrad, die bioklimatische und lufthygienische Situation verbleiben auf derzeitigem 

Niveau. Der Freizeit- und Erholungswert sowie die Erlebniswirksamkeit der Landschaft blei-

ben, ebenso wie die Funktionen im Naturhaushalt, erhalten. Zu den wesentlichen Funktio-

nen im Naturhaushalt gehören im Plangebiet die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Ge-

bietes für den Boden, für Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, für Grundwasserdargebot 

und -qualität sowie das Retentionsvermögen. Das Wasserschutzgebiet und das Landschafts-

schutzgebiet bleiben in ihrer derzeitigen Ausdehnung bestehen. Allerdings wäre nicht auszu-

schließen, dass das Gewerbegebiet an anderer Stelle, mit möglicherweise deutlich größeren 

Konflikten, angesiedelt werden müsste. 

3.5 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Auf der Basis der Ergebnisse der Beteiligung der betroffenen Umweltbehörden im Rahmen 

des Scopings1 werden im Folgenden Art und die Intensität der Beeinträchtigung durch die 

Rücknahme des Regionalen Grünzugs für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes dargestellt.  

 
1 Zur Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades des Umweltberichtes wurde den betroffenen Umwelt-
behörden und den anerkannten Naturschutzverbänden ein Scopingpapier mit der Möglichkeit zur schriftlichen 
Stellungnahme zugesandt. Von der Möglichkeit zur Stellungnahme machten zwei Stellen Gebrauch. Ein anbe-
raumter Scopingtermin wurde aufgrund mangelnden Erfordernisses entbehrlich. 
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Tabelle 2: Bewertung der Umweltauswirkungen im Regionalen Grünzug  
 

Schutzgut Art der Beeinträchtigung  
Einschätzung der Um-
weltauswirkungen aus 
regionaler Sicht1 

Mensch 

Reduzierung des Regionalen Grünzugs um 20,9 ha in einer Tiefe 
von 370 m bis 470 m in einem für Freizeit und Erholung bedeutsa-
men Teilbereichs. Beeinträchtigung der Freizeit- und Erho-
lungsfunktion durch zusätzliche Emissionen von Lärm und Luft-
schadstoffen sowie visuelle Beeinträchtigung des Landschaftserle-
bens. Eine Beeinträchtigung der Waldfunktionen (Erholungswald 
Stufe 1a und 1b, Immissionsschutzwald) ist möglich, da der Wald 
direkt an das Plangebiet angrenzt. Inanspruchnahme von zwei 
kleineren städtischen Grünflächen. 

mittlere bis hohe 
Beeinträchtigung X 

Kulturelles 
Erbe und sons-
tige Sachgüter 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

Nach derzeitigem Kenntnisstand keine Denkmale vorhanden. 

Ob weitere Objekte mit Kulturdenkmaleigenschaften im Gebiet 
vorliegen, die noch nicht in der Denkmalliste erfasst sind, ist je-
weils im Bedarfsfall mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. 8 
Landesamt für Denkmalpflege zu klären und der bauliche Eingriff 
abzustimmen. 

Keine abschlie-
ßende Bewertung 
auf Regionalpla-
nungsebene mög-
lich. Die Prüfung, 
inwieweit durch 
die Planung tat-
sächlich Belange 
der Denk-
malpflege betrof-
fen sind, erfolgt 
daher im Rahmen 
der Bauleitpla-
nung.  
(Abschichtung; 
vgl. §2a Abs. 2 
Satz 2 LplG) 

o 

Archäologische Denkmalpflege: 

Nach derzeitigem Kenntnisstand keine Denkmale vorhanden. 

Ob weitere Objekte mit Eigenschaften eines archäologischen 
Denkmals im Gebiet vorliegen, die noch nicht erfasst sind, ist je-
weils im Bedarfsfall mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. 8 
Landesamt für Denkmalpflege zu klären und der bauliche Eingriff 
abzustimmen. Treten während des Baus archäologische Funde 
zutage sind diese zu sichern und gemäß §20 DSchG BW zu melden. 

o 

Landschaft 

Reduzierung des Regionalen Grünzugs in Siedlungsrandlage um 
20,9 ha in einer Tiefe von 370 m bis 470 m. Damit wird ein struk-
turreicher Landschaftsraum von mittlerer bis hoher Erlebniswirk-
samkeit in Anspruch genommen. 

Im 500 m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs Beeinträchtigung 
eines Landschaftsraumes von mittlerer bis hoher Erlebniswirksam-
keit. Das Plangebiet wird durch die bestehenden Wald- und Ge-
hölzbereiche im Norden vollständig, durch die bestehende Bebau-
ung zwischen Grünzug und Plangebiet in Teilen visuell abge-
schirmt. Aus diesem Grund wird im 500 m-Wirkraum des Regiona-
len Grünzugs von einer mittleren Beeinträchtigung ausgegangen. 

Der Geltungsbereich der geplanten Flächennutzungsplanänderung 
liegt, mit Ausnahme der Grünflächen, außerhalb des LSG „Land-
schaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim“ (5932 ha; 16 
Teilflächen)  

mittlere bis hohe 
Beeinträchtigung 

Im Falle des LSG 
keine abschlie-
ßende Bewertung 
der Betroffenheit 
des Schutzzwecks 
auf Regionalpla-
nungsebene mög-
lich. Diese Beur-
teilung erfolgt im 
Rahmen der Bau-
leitplanung. (Ab-
schichtung; vgl. 
§2a Abs. 2 Satz 2 
LplG) 

X 

Tiere, Pflanzen 
und Biologische 
Vielfalt 

Drei gesetzlich geschützte Biotope (Feldgehölz, Streuobstbestände 
einschließlich einer mageren Flachland-Mähwiese) werden im 
Bereich des Regionalen Grünzugs in Anspruch genommen. Ein 
gesetzlich geschütztes Feldgehölz liegt innerhalb der Grünfläche 
der geplanten Flächennutzungsplanänderung und gleichzeitig im 

auf Teilflächen 
mittlere bis hohe 
Beeinträchtigung 

Detaillierte Un-
tersuchungen zur 

X 
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Schutzgut Art der Beeinträchtigung  
Einschätzung der Um-
weltauswirkungen aus 
regionaler Sicht1 

Landschaftsschutzgebiet. Das Feldgehölz soll erhalten bleiben und 
wird damit nicht in Anspruch genommen. Ein gesetzlich geschütz-
tes Biotop grenzt im Osten direkt an die Grünzug-Prüffläche an.  

Weitere gesetzlich geschützte Biotope im 500 m-Wirkraum des 
Regionalen Grünzug sind mehr als 50 m vom Plangebiet entfernt, 
so dass keine Auswirkungen auf diese Biotope zu erwarten sind.  

Inanspruchnahme von Flächen mit mittlerer bis hoher Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit für Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. 
Inanspruchnahme von Flächen mit potenzieller Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit (vgl. Standort für natürliche Vegetation unter 
Schutzgut Boden).  

Eine planfestgestellte Ausgleichsfläche (Planfeststellungsverfahren 
Westtangente) entfällt. Sie wird verfahrensbegleitend unter Rück-
sprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe verlegt (NV 
Pforzheim 2019a).  

Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung der Lebensräume von 
zum Teil gefährdeten, stark gefährdeten und vom Aussterben 
bedrohter Tierarten. 

tatsächlichen 
Beeinträchtigung 
erfolgen im Rah-
men der Bauleit-
planung. 
(Abschichtung; 
vgl. §2a Abs. 2 
Satz 2 LplG) 

Zu Tierarten s. 
Einschätzung der 
Umweltauswir-
kungen unter 
Besonderer Ar-
tenschutz 

Regionaler Biotopverbund / Landesbiotopverbund / General-
wildwegeplan 

Es liegen keine Elemente des regionalen Biotopverbundes oder ein 
Wildtierkorridor des Generalwildwegeplans im Plangebiet oder im 
500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs. 

Eine Kernfläche/Kernraum mit 500m-Suchraum des landesweiten 
Biotopverbundes liegt im Plangebiet. Die Kernfläche ist 0,18 ha 
groß und hat die Wertstufe III. Sie liegt innerhalb eines gesetzlich 
geschützten Streuobstbestands (s.o.). Der zugehörige rechnerge-
stützt ermittelte 500m-Verbundraum liegt isoliert zwischen größe-
ren Verkehrstrassen, Bebauung und Wald. Aufgrund der isolierten 
Lage der Kernfläche sowie ihrer geringen Größe und mäßigen Wer-
tigkeit sind aus regionaler Sicht keine erheblichen Beeinträchti-
gungen der Verbundfunktion erkennbar.  

Im 500 m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs liegt ein Teilbereich 
der Raumkulisse für Feldvögel des Fachplans Landesweiter Bio-
topverbund. Aufgrund der Lage und Entfernung der Kulisse zum 
Plangebiet sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.  

keine  
Beeinträchtigung  

Fachplan  
Landesweiter 
Biotopverbund:  
Detaillierte  
Untersuchungen 
erfolgen im  
Rahmen der  
Bauleitplanung. 
(Abschichtung; 
vgl. §2a Abs. 2 
Satz 2 LplG) 

- 

Arten- und Biotopschutzprogramm 

Es liegen keine Flächen des Artenschutzprogramms im Plangebiet 
oder im 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs. 

keine  
Beeinträchtigung - 

NSG , LSG 

Naturschutzgebiete sind weder im Plangebiet noch im 500m-
Wirkraum des Regionalen Grünzugs vorhanden. Aufgrund ihrer 
Entfernung (> 1000 m zum Plangebiet) sind keine negativen Aus-
wirkungen durch die Planung zu erwarten.  

Der Geltungsbereich der geplanten Flächennutzungsplanänderung 
liegt, mit Ausnahme der Grünflächen, außerhalb des Landschafts-

keine Beeinträch-
tigung eines Na-
turschutzgebiets  

Im Falle des LSG 
keine ab-
schließende Be-
wertung der Be-

o 
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Schutzgut Art der Beeinträchtigung  
Einschätzung der Um-
weltauswirkungen aus 
regionaler Sicht1 

schutzgebietes. Der 500m-Wirkraum des Regionalen Grünzugs 
liegt teilweise weiterhin im Landschaftsschutzgebiet.  

troffenheit des 
Schutzzwecks auf 
Regionalpla-
nungsebene mög-
lich. Diese Beur-
teilung erfolgt im 
Rahmen der Bau-
leitplanung. 
(Abschichtung; 
vgl. §2a Abs. 2 
Satz 2 LplG) 

Fläche 

Es werden Flächen im erheblichen Umfang neuversiegelt und 
überbaut. Im Plangebiet sind derzeit 22,3 ha unversiegelt und 
7,2 ha teil-/versiegelt. Nach Durchführung der Planung ist eine 
versiegelte und teilversiegelte Fläche von 25,5 ha vorgesehen. Die 
Versiegelung nimmt damit um 62,1 % auf insgesamt 86,4% zu (vgl. 
Stadt Pforzheim 2018a). 

sehr hohe  
Beeinträchtigung X 

Boden 

Neuversiegelung durch Gebäude, Parkplatzflächen und Erschlie-
ßungswege/Zufahrten. Vollständiger Verlust von Böden mit mittle-
rer bis sehr hoher Leistungs- und Funktionsfähigkeit für die Bo-
denfunktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“ und „Filter und 
Puffer für Schadstoffe“, von Böden mit einem mittleren bis hohen 
Ausgleichsvermögen im Wasserkreislauf sowie in einem schmalen 
Teilbereich einer hohen bis sehr hohen Leistungs- und Funktions-
fähigkeit als Sonderstandort für naturnahe Vegetation.  

Verlust von hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzfläche in der 
Katharinentaler Senke (31 ha Vorrangfläche Stufe I und II der Flä-
chenbilanzkarte, davon 20,1 ha im Regionalen Grünzug sowie 
größtenteils Vorrangflur I der Wirtschaftsfunktionenkarte).  

Verlust eines Vorbehaltsgebiets Bodenschutz des Regionalplans 
2015. Beeinträchtigung von zwei regional bedeutsamen landwirt-
schaftlichen Betrieben, da mit der Gewerbefläche eine konflikt-
trächtige Nutzung im Radius von 300m um die Betriebe geplant 
wird (vgl. PS 3.3.3 V (11) im Regionalplan 2015).  

 

 

sehr hohe  
Beeinträchtigung X 

Wasser 

Grundwasser 

Inanspruchnahme von 20,9 ha des rechtskräftigen Wasserschutz-
gebietes „Bretten, Bauschlotter Platte“ in einem Teilbereich der 
Zone IIIB. Dies steht dem PS 3.3.6 Z (3) im Regionalplan 2015 ent-
gegen, wonach die Sicherung der Grundwasservorkommen für die 
Trinkwasserversorgung einen hohen Stellenwert einnimmt und die 
Eigenwasservorkommen aus örtlichen Vorkommen zu erhalten ist. 
Gemäß Schutzgebietsverordnung ist eine Befreiung im Einzelfall 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

Hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag 
in das Grundwasser. Verlust schützender Bodenschichten im Zuge 

mittlere bis sehr 
hohe  
Beeinträchtigung  

X 
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Schutzgut Art der Beeinträchtigung  
Einschätzung der Um-
weltauswirkungen aus 
regionaler Sicht1 

der Bebauung.  

Mittlere bis hohe Beeinträchtigung durch Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate aufgrund von Versiegelung und 
Bebauung. 

Oberflächenwasser 

Mittlere bis hohe Beeinträchtigung der Retentionsfunktion des 
Plangebietes durch Erhöhung des Oberflächenabflusses aufgrund 
von Versiegelung und Überbauung. 

mittlere bis hohe 
Beeinträchtigung X 

Klima/Luft 

Aufgrund der direkten räumlichen Nähe wird eine gewerbliche 
Nutzung lokal negative Auswirkungen auf die derzeitig bioklima-
tisch gering belastete Bebauung im Plangebiet haben. Das benach-
barte GE Buchbusch kann wegen der lufthygienischen Vorbelas-
tung und der abbremsenden Wirkung der bestehenden Bebauung 
derzeit nur stark eingeschränkt vom bestehenden Kaltluftvolu-
menstrom profitieren, so dass bei einer Umsetzung der gewerbli-
chen Nutzung voraussichtlich mit geringen negativen Auswirkun-
gen zu rechnen ist. Ebenso sind die bioklimatischen Funktionen der 
Offenlandbereiche innerhalb des 500m-Wirkaumes des Regionalen 
Grünzugs kaum beeinträchtigt. 

Aufgrund der lufthygienischen Vorbelastung durch die A8 und die 
B294 ist von mittleren bis hohen Beeinträchtigung angrenzender 
Siedlungs- und Freiraumbereiche in Bezug auf die Lufthygiene 
auszugehen.  

Geringe Beein-
trächtigung in 
Bezug auf das 
Bioklima  
 

Mittlere bis hohe 
Beeinträchtigung 
in Bezug auf die 
Lufthygiene 

X 

Wechsel-
wirkungen 

Das Vorhaben ruft keine erheblichen Wechselwirkungen hervor. Es ist jedoch grundsätzlich 
davon auszugehen, dass zahlreiche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern stattfin-
den, die durch Neuversiegelung und Überbauung verlorengehen oder beeinträchtigt werden. 

Vorbelastung 

- Luftschadstoffe (v.a. Stickstoffdioxid, Feinstaub) und Lärm durch die A8 und die B294 
(RVNSW 2018) 

- Mögliches Vorkommen von Kampfmitteln (Überprüfung erfolgt parallel zum Bauleit-
planverfahren) 

- Mögliche Geruchsbelastung durch Biogasanlage und landwirtschaftliche Nutzung (Über-
prüfung erfolgt parallel zum Bauleitplanverfahren) 

 

 

Natura 2000 

FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete sind weder im Plangebiet noch im 500 m-Wirkraum des Regionalen 
Grünzugs vorhanden. Aufgrund ihrer Entfernung (> 1000 m zum Plangebiet) sind keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen durch die Planung zu erwarten. 

 

 

 

 

 

- 
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Besonderer Artenschutz 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung (vgl. NV 
Pforzheim 2019a, b, Stadt Pforzheim 2018a, b und 2016): 
- Vögel: Nachweis von 41 Brutvogelarten und 18 Nahrungsgästen oder Durchzüglern. Alle heimischen 

Vogelarten sind besonders geschützt. 3 Brutvogelarten und 6 Nahrungsgäste sind streng geschützt. 
- Fledermäuse: Nachweis von 7 Fledermausarten innerhalb des geplanten Baugebietes. Alle Fleder-

mausarten sind streng geschützt. 
- Amphibien und Reptilien: Nachweis der streng geschützten Zauneidechse im Plangebiet. (Rest-) Am-

phibienwanderstrecke entlang der Bauschlotter Straße (Stadt Pforzheim, Amt für Umweltschutz). 

Haselmaus und holzbewohnende Käferarten konnten nicht nachgewiesen werden. Weitere nach 
BNatSchG geschützte Artengruppen sind aufgrund fehlender Habitatstrukturen nicht zu erwarten. 

Im Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplans sind folgende CEF-Maßnahmen vorgesehen 
(vgl. NV Pforzheim 2019a): Anlage von Ersatzhabitaten für Zauneidechsen und deren Umsiedlung, Anbrin-
gung von Vogel- und Fledermauskästen, Schaffung von Spaltquartieren, Schaffung von Ersatzlaichflächen 
für Amphibien (NV Pforzheim 2021b).  

Auf Regionalplanungsebene liegen zum derzeitigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse hinsichtlich unüberwind-
barer artenschutzrechtlicher Hindernisse vor, die eine Unzulässigkeit des geplanten Gewerbegebietes 
bewirken würden. Eine abschließende Bewertung ist auf Regionalplanungsebene jedoch nicht möglich. 
Diese erfolgt im Rahmen der Abschichtung auf Ebene der Bauleitplanung. 

o 

Schutzgutübergreifende, kumulative Wirkungen 

Im Zusammenwirken mit dem bestehenden Gewerbegebiet ‚Buchbusch‘ und der angrenzenden A 8 ist eine 
Verstärkung der erheblichen Umweltwirkungen durch Lärm- und Schadstoffimmissionen sowie durch die tech-
nische Überprägung des Landschaftsraumes zu erwarten. Kumulative Auswirkungen auf die Funktion des Regi-
onalen Grünzugs sind durch weitere im Grünzug geplante Baugebiete möglich.  

Kumulative Auswirkungen auf den Schutzzweck des LSG „Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim“ 
sind im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen (Fest-
setzungen im B-Plan-Vorentwurf) 

- Durch die Planung eines Fuß- und Radwegs innerhalb einer Grünfläche am Rand des Plangebietes (s. B-
Plan-Vorentwurf, Stand 22.10.20182) wird die Durchgängigkeit der Wander- u. Radwege aufrechterhalten.  

- Eine geplante Abstandsfläche zum Wald in Form einer Grünfläche, minimiert die Beeinträchtigung der Er-
holungsfunktion des Waldes 

- Emissionskontigentierung nach DIN 45691 zum Schutz vor Lärmbelastung angrenzender Wohnnutzungen 
- Anlage von extensiv genutzten Grünflächen, Pflanzgebote, Erhalt/Schutz von Gehölzen 
- Offenhaltung und naturnaher Ausbau des Geisbachs mit Einzelbäumen 
- Dachbegrünung auf Flachdächern/flach geneigten Dächern 
- Bodenschutz- und Artenschutzmaßnahmen während der Bauphase 
- Verwendung insektenfreundlicher Beleuchtungskörper  
- Versickerungsmulden und oberflächennahe Regenwasserversickerung auf Privatflächen; Empfehlung zur 

Regenwasserspeicherung; Verwendung wasserdurchlässiger Beläge 
- Eine Existenzgefährdung der ansässigen Landwirte kann durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausge-

schlossen werden (NV Pforzheim 2019a) 

 

 

 

 

 
2 Abrufbar unter:  www.pforzheim.de/stadt/bauen-stadtentwicklung/bauleitplanung/bpl-suedlich-des-hohbergs.html 



 
23 Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

Empfehlungen weiterer Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Umweltauswirkungen  

Vorschlag zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen aus dem Umweltbericht zur Änderung des FNP (NV Pforz-
heim 2019a): Wiederherstellung und extensive Bewirtschaftung von Streuobstwiesen, Anlage Buntbrache, Neu-
anlage Feldheckenstrukturen, Bodenverbesserungsmaßnahmen (Oberbodenauftrag) 

Verbindliche Hinweise für die Bauleitplanung aus dem Umweltbericht zur Änderung des FNP (NV Pforzheim 
2021:14):  
„[…] Ein besonderes Augenmerk ist auf die Regenwasserbehandlung (Versickerung oder Nutzung) zu legen, da 
durch den hohen Versiegelungsgrad ein hoher Regenwasserabfluss verursacht wird. Ebenfalls ist bei der Kon-
kretisierung der Planung die Lage im Wasserschutzgebiet zu berücksichtigen. 
Eine Gebietsdurchgrünung in Kombination mit extensiver Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und Verwen-
dung von wasserdurchlässigen Belägen ist zwingend zur Minimierung notwendig. […] 
Auf Ebene des Bebauungsplans sollen für die betroffenen Biotopverbundflächen neue, durchgängige Durchgrü-
nungsstrukturen innerhalb des Plangebiets geschaffen werden.“  

Empfehlung weitere Maßnahmen: 

- Reduzierung der Emissionen von Lärm und Schadstoffen auf ein unabdingbares Maß (angrenzende Nutzun-
gen: Wohnen und Erholung) 

- Beschränkung der Versiegelung und Überbauung auf das unbedingt erforderliche Maß (u.a. Unterbringung 
von Sozial- und Verwaltungseinheiten des einzelnen Gewerbebetriebes in mehrstöckigen Einheiten, Ver-
meidung ebenerdiger Parkflächen), Entsiegelungen 

- Schutz des Grundwassers vor Beeinträchtigungen, Ausschluss von grundwassergefährdenden Nutzungen 
- Erhalt wertvoller Lebensräume für Pflanzen und Tiere; Entwicklung funktionell gleichartiger oder gleichwer-

tiger Biotop- und Habitatstrukturen (s.o. Umweltbericht zur Änderung des FNP); Schaffung von Lebensräu-
men an Gebäuden  

- Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, klimaangepasstes Bauen 

Grundsätzlich kommen die freiraumschützenden Festlegungen der Raumnutzungskarte des Regionalplans 2015 
als Suchraum für Kompensationsmaßnahmen in Frage, wie z. B. die Regionalen Grünzüge, Grünzäsuren sowie 
Schutzbedürftige Bereiche. Da aktuell die Arbeiten für eine Gesamtfortschreibung des Regionalplans laufen, 
erscheint dies zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Die Erweiterung/Neuausweisung eines Regionalen 
Grünzugs an anderer Stelle sollte aus diesem Grund ebenfalls im Rahmen der Gesamtfortschreibung erfolgen. 

Der im Dezember 2018 von der Verbandsversammlung beschlossene Landschaftsrahmenplan für die Region 
Nordschwarzwald trifft aktuelle Aussagen, die für die Kompensation herangezogen werden können. Als mögli-
cher Suchraum für Kompensationsmaßnahmen bietet sich das Landschaftsschutzgebiet im Bereich der fußläufi-
gen Naherholung (1000m-Radius um Siedlungen mit Wohn- und Mischgebieten ab 1 km² Größe) an. Südwest-
lich Ispringen sind bspw. eine Weiterentwicklung hochwertiger Offenlandlebensräume im Bereich des Regiona-
len Biotopverbundes im Landschaftsrahmenplan dargestellt.   

Ergebnis der Umweltprüfung 

Da es sich um einen im Verhältnis zur großräumigen Festlegung des Grünzugs kleinen Eingriff im Randbereich 
handelt, bleibt die großräumige Funktion des Regionalen Grünzugs bei Umsetzung des geplanten Gewerbe-
gebietes und der geplanten Flächennutzungsplanänderung dann erhalten, wenn  

- die Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkun-
gen umgesetzt und  

- gleichwertige Ersatzflächen für die ansässigen Landwirte bereitgestellt werden.  
 
Eine entsprechende Erweiterung/Neuausweisung des Regionalen Grünzugs an anderer Stelle wird im Rah-
men der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 geprüft. Artenschutzrechtliche Fragestellungen sind 
zu klären. Von unüberwindbaren Beeinträchtigungen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszugehen.  

Durch den Verzicht auf umwelterheblichere Standortalternativen konnten negative Umweltauswirkungen ver-
mieden werden (vgl. Kap. 3.6). Trotzdem sind, vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse, erhebliche negative Auswir-
kungen auf die Schutzgüter Mensch, Landschaft, Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser 
und Klima/Luft zu erwarten. Besonders hoch sind die Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Fläche, Boden und 
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Wasser. Mit der Durchführung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können negative Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter reduziert werden. Für das Schutzgut ‚Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter‘, das 
Landschaftsschutzgebiet und den Besonderen Artenschutz ist eine abschließende Bewertung der Umweltaus-
wirkungen auf der Regionalplanungsebene nicht möglich. Diese Bewertung erfolgt auf der nachgeordneten 
Planungsebene.  

Die Regionalplanänderung erfolgt parallel zum Bauleitplanverfahren. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgen 
detaillierte Untersuchungen der Umweltauswirkungen. Es werden konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen und zur Lösung der artenschutzrechtlichen 
Fragestellung erarbeitet. Im Bebauungsplanverfahren ist ein Umweltbericht mit Grünordnungsplan und Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung erforderlich. 

 
1Erläuterung letzte Tabellenspalte:   

X  = aus regionaler Sicht erhebliche negative Umweltauswirkungen zu erwarten  

-   = aus regionaler Sicht keine erheblichen negative Umweltauswirkungen zu erwarten  

o  = keine abschließende Bewertung der Erheblichkeit auf Regionalplanungsebene möglich  
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3.6 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es wurden im Vorfeld der Regionalplanänderung insgesamt acht alternative Standorte unter-

sucht (s. Abb. 4). Die Ergebnisse der Untersuchung sind im Folgenden zusammenfassend dar-

gestellt. 

3.6.1 Standortalternativen  

Zur Deckung des Bedarfes nach gewerblichen Bauflächen wurden im Rahmen des Gewerbe-

flächenkonzeptes 2014 (Stadt Pforzheim 2019a) vier Alternativstandorte einer näheren Un-

tersuchung unterzogen.  

• 0 Steinig (ca. 24 ha) 

• 6 Hinter der Warte (ca. 39 ha) 

• 11 Südlich des Hohbergs (ca. 42 ha) 

• 15 Ochsenwäldle (ca. 61 ha) 

Nach Aufforderung durch die Geschäftsstelle des Regionalverbandes hat die Stadt Pforzheim 

eine zusätzliche Prüfung von drei weiteren Potenzialflächen durchgeführt, die im Gewerbe-

flächenkonzept 2014 nicht untersucht wurden (Stadt Pforzheim 2019b).  

• 2 Langengrund (ca. 12 ha) 

• 19 Dietlinger Straße (ca. 26 ha) 

• 20 Südlich L1135 (ca. 55 ha) 

Zwei davon (Langengrund und Südlich L1135) liegen außerhalb von Regionalen Grünzügen. 

Der Standort Dietlinger Straße ist nach Fertigstellung der Westtangente ohne Ortsdurchfahrt 

an die A8 angebunden. 

Um den Bedarf einigermaßen aufnehmen zu können, will die Stadt Pforzheim noch weitere 

Gewerbeflächen im Wald realisieren. Aus diesem Grund wurde neben „Ochsenwäldle“ als 

weiterer Alternativstandort der Standort „Klapfenhardt" geprüft (s. Anlage 4).  

• 1 Klapfenhardt (ca. 68 ha)  

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der durch die Stadt Pforzheim durchge-

führten Prüfung von Standortalternativen dargestellt (s. Tab. 3). Von den untersuchten 

Standorten ist der Standort „Südlich des Hohbergs" aus derzeitiger Sicht vorzugswürdig. Die 

Stadt Pforzheim kommt nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass das Gebiet „Südlich des Hoh-

bergs“ die beste Option für eine gewerbliche Entwicklung darstellt (s. Anlage 5)  
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Abbildung 4: Gewerbeflächenentwicklung Stadt Pforzheim – untersuchte Standortalternativen 
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Tabelle 3: Bewertung der Standortalternativen - Auszug (Erhebung 2012, aktualisierter Stand 2018; Stadt Pforzheim 2019c) 
                  
Anmerkung:  die Flächen „Klapfenhardt“ und „Ochsenwäldle“ wurden vertieft geprüft und anschließend  
                 neu bewertet.  
 

Kriterien 

Standortalternativen 

0 Steinig 1 Klapfenhardt 2 Langengrund 
6  
Hinter der Warte 

Siedlungstechnische 
Rahmenbedingungen 
(Gebiet und Umfeld) 

sehr gut (im Ver-
hältnis) 

gut (im Verhältnis) 
sehr gut (im Ver-
hältnis) 

gut (im Verhält-
nis), allerdings tlw. 
Grünzäsur 

Topographische Rah-
menbedingungen 

mittelmäßig gut ungeeignet gut 

Schutzgebiete / 
Schutzgüter 

tlw. Wald, Biotop 
Wald, grenzt tlw. 
an FFH-Gebiet, 
LSG, tlw. WSG III 

Wald, grenzt voll-
ständig an FFH-
Gebiet 

Stadtklimarelevanz 
(Eutingen), tlw. 
WSG IIIB 

Verkehrsanbindung sehr gut sehr gut sehr gut gut 

Äußere Entwässerung gut ungünstig möglich möglich 

Eigentumsverhältnis-
se/ Verfügbarkeit 

gut sehr gut sehr gut ungünstig 

Gebietsgröße  24 ha 75 ha 12 ha 39 ha 

Festlegung im Regio-
nalplan 

vollst. Regionaler 
Grünzug 

vollst. Regionaler 
Grünzug 

keine tlw. Grünzäsur 

Grundsätzliche An-
merkungen 

Waldausgleich 
erforderlich, un-
verhältnismäßig 
hoher Aufwand für 
relativ kleine Flä-
che (Waldeingriff, 
mittelmäßige 
Topographie, un-
günstiger Bau-
grund / Dolinen) 

vollständig intak-
ter Waldverband, 
Waldausgleich 
erforderlich, Nähe 
zu Ispringen 

zu klein, Waldaus-
gleich erforderlich, 
grenzt vollständig 
an FFH-Gebiet, 
Topographie un-
geeignet 

Nähe zu Eutingen, 
erhebliche Stadt-
klimarelevanz 

Gesamtbewertung 
ohne Kriterium Ver-
fügbarkeit 

insgesamt gese-
hen ungeeignet 

ergebnisoffene 
Prüfung  

völlig ungeeignet 
insgesamt gese-
hen ungeeignet 
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Kriterien Standortalternativen 

 
11 Südlich des 
Hohbergs 

15 Ochsenwäldle 
19  

Dietlinger Straße 
20 Südlich L1135 

Siedlungstechnische 
Rahmenbedingungen 
(Gebiet und Umfeld) 

sehr gut (im Ver-
hältnis) 

sehr gut (im Ver-
hältnis) 

ungünstig ungünstig 

Topographische Rah-
menbedingungen 

sehr gut gut gut gut 

Schutzgebiete / 
Schutzgüter 

LSG, tlw. Spitzen-
böden, WSG IIIB 

Wald, LSG, Bioto-
pe, Artenschutz, 
WSG IIIB / tlw. IIIA 

Stadtklimarelevanz 
Belüftungsfunktion 
für Siedlungs-
bereiche, Arten-
schutz / Natur-
schutz, festgesetz-
te Ausgleichsflä-
chen (Westtan-
gente), tlw. WSG 
IIIB 

Stadtklimarele-
vanzWald, LSG,  
WSG IIIB 

Verkehrsanbindung optimal optimal 

Gut (nach Fertig-
stellung Westtan-
gente bis Dietlin-
ger Straße) 

gut 

Äußere Entwässerung gut ungünstig günstig günstig 

Eigentumsverhältnis-
se/ Verfügbarkeit 

mittelfristig gut 
gut (Land, Staats-
forst) 

ungünstig 
gut (Land, Staats-
forst) 

Gebietsgröße  39 ha 61 ha 26 ha 55 ha 

Festlegung im Regio-
nalplan 

überw. Regionaler 
Grünzug 

überw. Regionaler 
Grünzug 

Regionaler Grün-
zug 

keine 

Grundsätzliche An-
merkungen 

zwei landwirtsch. 
Betriebe, die den 
überwiegenden 
Teil des Gebietes 
bewirtschaften; 
Existenzgefähr-
dung kann durch 
Bereitstellung von 
Ersatzflächen aus-
geschlossen wer-
den; optimale 
Verkehrsanbin-
dung, äußere Ent-
wässerung vorbe-
reitet 

Waldausgleich 
erforderlich, opti-
male Verkehrs-
anbindung 

Stadtklimarelevanz 
erforderliche CEF-
Maßnahmen so-
wie Ausgleich für 
festgesetzte Aus-
gleichsflächen im 
erforderlichen 
Umfang praktisch 
nicht mobilisier-
bar. 

Stadtklimarelevanz 
vollständig intak-
ter Waldverband 
Hagenschieß, 
Waldausgleich 
erforderlich, un-
mittelbare Nähe 
zur Hagenschieß-
siedlung 

Gesamtbewertung 
ohne Kriterium Ver-
fügbarkeit 

insgesamt gese-
hen geeignet 

ergebnisoffene 
Prüfung 

insgesamt gese-
hen ungeeignet 

insgesamt gese-
hen ungeeignet 
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3.6.2 Würdigung der Wahl der Standortalternativen aus Umweltsicht 
 

Im Folgenden werden die von der Stadt Pforzheim untersuchten Standortalternativen aus 

Umweltsicht beurteilt. Auf der Maßstabsebene der Regionalplanung ist hier nur eine über-

schlägige Beurteilung anhand vorhandener landesweiter Daten und des Landschaftsrahmen-

plans Region Nordschwarzwald möglich. 

Grundsätzlich sind mit einer gewerblichen Bebauung auf unversiegelten Freiflächen negative 

Umweltauswirkungen verbunden. Aus diesem Grund kann bei allen betrachteten Standortal-

ternativen nur die unterschiedliche Erheblichkeit der Umweltauswirkungen verglichen und 

ihre Berücksichtigung bei der Standortwahl gewürdigt werden. Je nachdem wie hoch die 

Empfindlichkeit der beanspruchten Funktionen im Naturhaushalt eingestuft sind, ergibt sich 

eine entsprechende Beeinträchtigungshöhe und damit Erheblichkeit der negativen Umwelt-

auswirkungen.  

Fläche und Wechselwirkungen wurden aufgrund unzureichender Datenlage nicht betrachtet. 

Die Beanspruchung des Schutzgutes „Fläche“ wird jedoch auf unversiegelten Freiflächen 

i.d.R. erheblich sein. Ebenso können negative Auswirkungen auf Wechselwirkungen nicht 

ausgeschlossen werden. 

Würdigung des Vorgehens bei der Suche nach Standortalternativen durch die Stadt Pforz-

heim 

Die Beschränkung der Standortsuche außerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse vermeidet 

erheblich negative Umweltauswirken auf das europäische Schutzgebietssystem. Durch die  

Beschränkung der Standortsuche auf Gebiete entlang der Autobahn und, im Falle der Stand-

orte im Wald, auf eine unmittelbare Nähe zu Autobahnausfahrten, werden weniger  Er-

schließungsstraßen notwendig. Diese Standorte sind bereits visuell und durch Schadstoffe 

und Lärm vorbelastet. Durch dieses Vorgehen werden negative Umweltauswirkungen auf die 

Schutzgüter minimiert.  

Bewertung der Standortalternativen aus Umweltsicht  

Von den betrachteten Standortalternativen sind die Standorte „Steinig“ (ca. 24 ha), „Lang-

engrund“ (ca. 12 ha) und „Südlich des Hohbergs“ (42 ha) aus Umweltsicht die besten Alter-

nativen, da hier in der Summe mit den geringsten Umweltauswirkungen zu rechnen ist.  

Trotzdem sind auch bei diesen Standorten folgende negative Umweltauswirkungen zu er-

warten. Die Standorte „Steinig“ und „Langengrund“ liegen im Erholungswald und haben dar-

über hinaus insbesondere in Hinblick auf die Empfindlichkeit der Grundwasserqualität und 

bioklimatische Funktionen negative Auswirkungen. „Langengrund“ ist ein Waldstandort mit 

mittlerer bis hoher Leistungs- und Funktionsfähigkeit für die biologische Vielfalt. Der Stand-

ort „Südlich des Hohbergs“ liegt komplett im Wasserschutzgebiet Zone III und mit seinen 

geplanten Grünflächen im Landschaftsschutzgebiet. Darüber hinaus sind insbesondere die 

negativen Umweltauswirkungen auf die hohe bis sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit in 
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Kombination mit der Darstellung von regionalbedeutsamen landwirtschaftlichen Betrieben 

im Regionalplan 2015 zu nennen. 

Im Vergleich zu den restlichen betrachteten Standortalternativen sind die potenziell geringe-

ren negativen Auswirkungen auf folgende Schutzgüter hervorzuheben: 

• besonderer Artenschutz und Natura 2000 (v.a. im Vergleich zur „Dietlinger Straße“, aber 

auch zu den Standorten „Klapfenhardt“, „Ochsenwäldle“ und „Langengrund“) 

• Arten- und Biotopschutz allgemein (insbesondere im Vergleich zum Standort „Klapfen-

hardt“ und „Südlich der L1135“, aber auch zu „Hinter der Warte“, „Dietlinger Straße“ 

und „Ochsenwäldle“); im Falle von Ochsenwäldle ist die Beeinträchtigung eines Wildtier-

korridors des Generalwildwegeplans im Nahbereich einer in der Umsetzung befindlichen 

Grünbrücke an der A8 hervorzuheben.  

• bioklimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion (v.a. „Hinter der Warte“)  

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter („Klapfenhardt“, „Ochsenwäldle“, „Dietlinger 

Straße“)  

• Mensch (v.a. „Klapfenhardt“, „Südlich der L1135“ und „Ochsenwäldle“) 

Regionalplanerische Ausweisungen werden nur von den Standorten „Südlich der L1135“ und 

„Langengrund“ nicht in größerem Umfang tangiert. Alle anderen Standortalternativen mit 

Ausnahme des Standorts „Hinter der Warte“ liegen mit mehr als 20 ha im Regionalen Grün-

zug. Der Standort „Hinter der Warte“ beansprucht eine Regionale Grünzäsur. Aufgrund sei-

ner Größe ist der Standort „Klapfenhardt“ (64,8 ha im Regionalen Grünzug) mit einem be-

sonders starken Eingriff verbunden. Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz werden mit 

mehr als 10 ha von den Standorten „Dietlinger Straße“, „Südlich des Hohbergs“ und „Hinter 

der Warte“ beansprucht, wobei mit Ausnahme der „Dietlinger Straße“ zusätzlich regional 

bedeutsame landwirtschaftliche Betriebe gemäß Regionalplan 2015 betroffen sind. 

Da die Standorte „Steinig“ und „Langengrund“ aufgrund ihrer geringen Größe, planungs-

rechtlicher und topographischer Einschränkungen von der Stadt Pforzheim verworfen wurde 

(s. Kap. 3.6.1), verbleibt der Standort „Südlich des Hohbergs“ als bedingt geeignetes Gebiet. 

Für die langfristige Entwicklung des Standorts sprechen aus Umweltsicht auch folgende 

Gründe:  

- Vorbelastung durch angrenzende stark befahrene Straßen (A8, B294), 

- Vorbelastung durch angrenzendes Gewerbegebiet „Buchbusch“ 

- Zerschneidungswirkung auf die Landschaft aufgrund der Lage am Ortsrand und den 

Verkehrsachsen relativ gering  

 

Anmerkung: Am 24.11.2020 hat der Gemeinderat der Stadt Pforzheim auf Grundlage einer 

vertieften Prüfung entschieden, dass auch der Standort „Klapfenhardt“ nicht weiterverfolgt 

werden soll.  
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4 Vorgehensweise bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwie-

rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

4.1 Vorgehensweise bei der Umweltprüfung 

Das Raumordnungsgesetz sieht nach § 8 i.V.m. § 2a Landesplanungsgesetz Baden-

Württemberg vor, bei der Änderung eines Regionalplans eine Umweltprüfung im Sinne der 

Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments durchzuführen. Hierzu ist ein Umwelt-

bericht zu erstellen. Darin werden die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen und 

Wechselwirkungen der Änderung bezogen auf die Schutzgüter (Mensch, Kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter, Landschaft, Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Kli-

ma/Luft) beschrieben und bewertet. Zu den inhaltlichen Anforderungen an den Umweltbe-

richt sind die Anlage 1 zu § 2a (1) und (2) LplG und Anlage 1 zu § 8 (1) ROG, welche sich nur 

unwesentlich voneinander unterscheiden, anzuwenden. Zur Festlegung des Umfangs und 

Detaillierungsgrades des Umweltberichtes wurde den betroffenen Umweltbehörden und 

den anerkannten Naturschutzverbänden ein Scopingpapier mit der Möglichkeit zur schriftli-

chen Stellungnahme zugesandt.  

Das Scoping-Papier enthielt die zu untersuchenden Schutzgüter und zu berücksichtigenden 

Umweltziele, eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen mit vorläufiger 

Einschätzung der Eingriffssituation. Darüber hinaus waren Materialien zur raumordnerischen 

und örtlichen Bedeutung des Regionalen Grünzugs im System der Freiraumsicherung, Karten 

mit Übersichten zur Raumnutzung und zu den Schutzgütern, die Gewerbeflächenprognose 

der Stadt Pforzheim sowie die Erläuterungen zur Prüfung von Standortalternativen und zur 

Standortwahl der Stadt Pforzheim, einschließlich einer Übersichtskarte der untersuchten 

Flächenalternativen als Informationsgrundlage beigefügt. Im Scopingpapier wurde der Un-

tersuchungsrahmen für die Umweltprüfung beschrieben sowie eine Abschichtung der Prü-

fung vorgenommen. Von der Möglichkeit zur Stellungnahme machten zwei Stellen Ge-

brauch. Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen wurden geprüft und bei der Erstel-

lung des Umweltberichtes, soweit möglich, berücksichtigt. Ein anberaumter Scopingtermin 

wurde aufgrund mangelnden Erfordernisses entbehrlich. 

Die Umweltprüfung erfolgt im Maßstab 1:50.000. Wesentliche Grundlage ist der Land-

schaftsrahmenplan Nordschwarzwald, ergänzt und aktualisiert um verfügbare landesweite 

Daten (v.a. Schutzgebiete und Schutzobjekte) und Angaben der Umweltberichte zur Flä-

chennutzungsplanänderung „Ausschnitt Südlich des Hohbergs“ (NV Pforzheim 2019a, 2021b) 

und zum geplanten Bebauungsplan „Südlich des Hohbergs“ (Stadt Pforzheim 2018a). Die 

Umweltberichte werden v.a. in Bezug auf Angaben zum Artenschutz und zum Flächenver-

brauch herangezogen.  

Die Maßstabsebene des Regionalplans erlaubt keine exakte Abbildung von Umweltauswir-

kungen. Da rechtliche Vorgaben für Wirkzonen weitestgehend fehlen, beruhen diese auf 

Erfahrungs-, Schätz- und Durchschnittswerten (u.a. wissenschaftliche Studien).  
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Detaillierte Untersuchungen erfolgen im Sinne der Abschichtung auf Ebene der Bauleitpla-

nung (vgl. § 8 Abs. 3 ROG i.V.m. §2a Abs. 2 Satz 2 LplG). Es gilt der Grundsatz, dass im Rah-

men mehrstufiger Planungs- und Vorhabenzulassungsverfahren jeder Plan auf seiner Stufe 

nur insoweit einer Prüfung zu unterziehen ist, wie dies nach Inhalt und Detaillierungsgrad 

des Planes angemessen verlangt werden kann (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 ROG). Damit kann so-

wohl eine Überfrachtung höherstufiger Planungsebenen mit dort nicht durchführbaren De-

tailprüfungen vermieden als auch eine unsachgemäße Verschiebung der Prüfung übergrei-

fender Umweltauswirkungen auf nachgeordnete Ebenen verhindert werden. 

Der Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil der Begründung des Planentwurfs (vgl. § 2a 

Abs. 1 Satz 2 LplG). Nach § 2a (6) LplG enthält die Begründung des geänderten Regionalplans 

auch eine zusammenfassende Erklärung, in der dargelegt ist, wie Umwelterwägungen in den 

Plan einbezogen wurden, wie der Umweltbericht und die Ergebnisse des Beteiligungsverfah-

rens im Plan berücksichtigt wurden sowie eine mit der höheren Raumordnungsbehörde ab-

gestimmte Zusammenstellung von Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltaus-

wirkungen bei der Verwirklichung der Änderung (Monitoring). Die zusammenfassende Erklä-

rung und das Monitoring werden nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens erarbeitet. 

4.2 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Auf regionaler Ebene liegen nicht für alle Schutzgüter verwertbare Datenbestände vor. Ins-

besondere im Bereich Arten- und Biotopvorkommen, Besonderer Artenschutz, Landschafts-

schutzgebiet, Kultur- und Sachgüter ist auf regionaler Ebene aufgrund fehlender Kenntnisse 

keine abschließende Bewertung möglich.  

5 Monitoring 

Gemäß § 8 Abs. 4 ROG sind die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Raumord-

nungspläne auf die Umwelt auf Grundlage der in der Begründung genannten Maßnahmen zu 

überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 

ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. In § 28 

Abs. 4 LplG Baden-Württemberg wird diese Überwachungsaufgabe, das sog. Monitoring, den 

höheren Raumordnungsbehörden übertragen. Diese nutzen dabei die im Umweltbericht 

angegebenen Überwachungsmaßnahmen, die Mitteilungen des Regionalverbandes über 

deren Ergebnisse sowie entsprechende Informationen von Behörden, deren Aufgabengebiet 

betroffen ist. Die Ergebnisse der Überwachung teilt die höhere Raumordnungsbehörde dem 

Regionalverband und den Stellen mit, deren Aufgabenbereich davon berührt ist. 

Mit der Überwachung der prognostizierten erheblichen Auswirkungen bei der Verwirkli-

chung der Regionalplanänderung (Monitoring) und der Erfassung unvorhergesehener Um-

weltauswirkungen sollen somit im Sinne einer planerischen Nachsorge Fehlentwicklungen 

erkannt und behoben werden können.  

Bei der 6. Änderung des Regionalplans 2015 ist insbesondere zu überwachen, wie sich die 

Teilrücknahme des Regionalen Grünzugs für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes auf die 
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Funktionen des Grünzugs unter Berücksichtigung der für den Raum relevanten Umweltziele 

auswirkt. Im Falle des Südlichen Hohbergs sind wesentliche Auswirkungen auf die landwirt-

schaftliche Produktion, die Bodenfunktionen, die Flächen mit wasserwirtschaftlicher Bedeu-

tung, der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen und die Sicherung von Biotopen der 

Kultur- und Naturlandschaft zu überwachen.  

Der Schwerpunkt des Monitorings auf regionaler Ebene soll auf kumulativen Wirkungen lie-

gen, da diese am besten auf dieser Planungsebene zu erfassen sind. Dabei sollte möglichst 

auf bestehende oder zukünftige Indikatoren zurückgegriffen werden, um Doppelarbeiten zu 

vermeiden (v.a. Monitoring im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015). 

Das Monitoring erfolgt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. 

Die Überwachung kann im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 durch 

den Regionalverband erfolgen. Treten deutliche Verschlechterungen des Umweltzustandes 

ein, sind Maßnahmen in Rücksprache mit der Stadt Pforzheim zu ergreifen. Der Regionalver-

band wird die höhere Raumordnungsbehörde über die jeweiligen Ergebnisse unterrichten. 

Im Zuge der Abschichtung werden der Umsetzungsstand der Planung als auch die konkreten 

Auswirkungen auf die Umweltziele im nachfolgenden Bauleitplanverfahren überwacht.  

6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Ziel der Änderung des Regionalplans ist die Teilrücknahme eines Regionalen Grünzugs im 

Nordosten von Pforzheim an der B294 zwischen dem Gewerbegebiet Buchbusch und der 

Deponie auf dem Hohberg, um ein neues Gewerbegebiet „Südlich des Hohbergs“ zu entwi-

ckeln.  

Eine Änderung des Regionalplans 2015 ist zur Umsetzung der Planung erforderlich. Der Pla-

nungsausschuss des Regionalverbandes hat am 20.03.2019 der Einleitung des Regional-

planänderungsverfahrens zur Teilrücknahme des Grünzuges zugestimmt. Für die Realisie-

rung ist der Änderungsbereich einer Umweltprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis ist in ei-

nem Umweltbericht zu dokumentieren. 

Im Oktober 2018 wurde der Gewerbeflächenbedarf durch die Stadt Pforzheim neu prognos-

tiziert. Die wohl wahrscheinlichste mittlere Variante ergibt einen Bedarf von 92 ha Gewerbe-

fläche im Jahr 2033. Zur Deckung des Bedarfes nach gewerblichen Bauflächen wurden insge-

samt acht Standortalternativen einer näheren Untersuchung unterzogen. Die Stadt Pforz-

heim kommt dabei nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass die geplante gewerbliche Bauflä-

che „Südlich des Hohbergs“ von den untersuchten Standorten die beste Option für eine ge-

werbliche Entwicklung darstellt. 

Die Umweltprüfung kommt zu folgendem Ergebnis: 

Die erforderliche Rücknahme des Regionalen Grünzugs für die Entwicklung eines Gewerbe-

gebietes sind erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Landschaft, Tiere, Pflan-
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zen und Biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser und Klima/Luft zu erwarten. Besonders 

hoch sind die Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser. Für das 

Schutzgut ‚Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter‘, das Landschaftsschutzgebiet für den 

Stadtkreis Pforzheim und den Besonderen Artenschutz ist eine abschließende Bewertung der 

Umweltauswirkungen auf der Regionalplanungsebene nicht möglich. Diese Bewertung er-

folgt auf der nachgeordneten Planungsebene. Die dritte Verordnung zur Änderung der Ver-

ordnung über das Landschaftsschutzgebiet für den Stadtkreis Pforzheim ist am 11.05.2021 in 

Kraft getreten. Dadurch liegt der Geltungsbereich der geplanten Flächennutzungsplanände-

rung, mit Ausnahme der Grünflächen, außerhalb der Schutzgebietskulisse.  

Da es sich um einen im Verhältnis zur großräumigen Festlegung des Grünzugs kleinen Eingriff 

im Randbereich handelt, bleibt die großräumige Funktion des Regionalen Grünzugs bei Um-

setzung des geplanten Gewerbegebietes und der geplanten Flächennutzungsplanänderung 

dann erhalten, wenn  

- die Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Um-

weltauswirkungen umgesetzt und  

- gleichwertige Ersatzflächen für die ansässigen Landwirte bereitgestellt werden  

Eine entsprechende Erweiterung/Neuausweisung des Regionalen Grünzugs an anderer Stelle 

wird im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 geprüft. Artenschutz-

rechtliche Fragestellungen sind zu klären. Von unüberwindbaren Beeinträchtigungen ist nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht auszugehen.  

Die Regionalplanänderung erfolgt parallel zum Bauleitplanverfahren. Im Rahmen der Bau-

leitplanung erfolgen detaillierte Untersuchungen der Umweltauswirkungen. Es werden kon-

krete Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Um-

weltauswirkungen und zur Lösung der artenschutzrechtlichen Fragestellung erarbeitet. Im 

Bebauungsplanverfahren ist ein Umweltbericht mit Grünordnungsplan und Eingriffs-/ Aus-

gleichsbilanzierung erforderlich. 

Im Monitoring ist insbesondere zu überwachen, wie sich die Teilrücknahme des Regionalen 

Grünzugs für die Ansiedlung eines Gewerbegebietes auf die Funktionen des Grünzugs unter 

Berücksichtigung der für den Raum relevanten Umweltziele auswirkt. Der Schwerpunkt des 

Monitorings auf regionaler Ebene soll auf kumulativen Wirkungen liegen. Die Überwachung 

kann im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2015 durch den Regionalver-

band durchgeführt werden. Das Monitoring erfolgt in Abstimmung mit dem Regierungsprä-

sidium Karlsruhe.  
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Stadt Pforzheim  

NV Pforzheim - Nachbarschaftsverband Pforzheim 2021a: Änderung des Flächennutzungs-

plans für den Nachbarschaftsverband Pforzheim.- Ausschnitt „Südlich des Hohbergs“.- Stadt 

Pforzheim.- Begründung (Entwurf für die Offenlage)  

NV Pforzheim - Nachbarschaftsverband Pforzheim 2021b: Änderung des Flächennutzungs-

plans für den Nachbarschaftsverband Pforzheim.- Ausschnitt „Südlich des Hohbergs“.- Stadt 

Pforzheim.- Umweltbericht (Entwurf für die Offenlage) 

[Ergänzung am 28.04.2022] 

NV Pforzheim - Nachbarschaftsverband Pforzheim 2019a: Umweltbericht.- Änderung des 

Flächennutzungsplans für den Nachbarschaftsverband Pforzheim.- Ausschnitt „Südlich des 

Hohbergs“.- Stadt Pforzheim 

NV Pforzheim - Nachbarschaftsverband Pforzheim 2019b: Artenschutz – Übersichtsbegehung 

Tierökologische Gutachten - Änderung des Flächennutzungsplans für den Nachbarschafts-

verband Pforzheim.- Ausschnitt „Südlich des Hohbergs“.- Stadt Pforzheim 

NV Pforzheim - Nachbarschaftsverband Pforzheim 2005: Flächennutzungsplan für den Nach-

barschaftsverband Pforzheim.- Neubekanntmachung 2016.- Stadt Pforzheim 

RPK – Regierungspräsidium Karlsruhe 2018: Automatisiertes Raumordnungskataster (AROK) 

RPK – Regierungspräsidium Karlsruhe (Hrsg.) 2008: Hydrogeologische Erkundung Baden-

Württemberg (HGE) – Enztal-Pforzheim 



 
36 Regionalplan 2015, 6. Änderung – Umweltbericht 

RPK – Regierungspräsidium Karlsruhe 1992: Schutzgebietsverordnung zum Wasserschutzge-

biet Bauschlotter Platte v. 07.09. 1992 

RVNSW – Regionalverband Nordschwarzwald 2018: Landschaftsrahmenplan Region 

Nordschwarzwald. Informationssystem, Karten und Textteil 

RVNSW – Regionalverband Nordschwarzwald 2017: Teilregionalplan Landwirtschaft. Ergän-

zung des Plansatzes 3.3.3 des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald um die Ziele, Grundsät-

ze und Vorschläge Z (6) bis G (13) samt Begründung. 

RVNSW – Regionalverband Nordschwarzwald 2011: KlimaMORO – Raumentwicklungsstrate-

gien zum Klimawandel 

RVNSW - Regionalverband Nordschwarzwald 2005: Regionalplan 2015 Nordschwarzwald  

Stadt Pforzheim – Planungsamt 2018a: Umweltbericht zum Bebauungsplan „Südlich des 

Hohbergs“ in Pforzheim.- Stadt Pforzheim.- Analyse des Bestands zur frühzeitigen Beteili-

gung. 

Stadt Pforzheim – Planungsamt 2018b: Tierökologisches Gutachten (Zauneidechse, Fleder-

mäuse, Haselmaus, holzbewohnende Käferarten, Höhlenbäume) zum Bebauungsplan „Süd-

lich des Hohbergs“.- Stadt Pforzheim 

Stadt Pforzheim – Planungsamt 2016: Tierökologisches Gutachten zum Bebauungsplan „Süd-

lich des Hohbergs“.- Stadt Pforzheim. 

Stadt Pforzheim 2018c: Gewerbeflächenprognose für Pforzheim 

Stadt Pforzheim 2019a: Prüfung der Standortalternativen im Gewerbeflächenkonzept 2014.- 

Antrag auf Änderung des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald  

Stadt Pforzheim 2019b: Gewerbeflächenentwicklung Stadt Pforzheim.- Erläuterung zur 

Standortauswahl sowie zusätzliche Flächenprüfung. 

Stadt Pforzheim 2019c: Prüfung der Standortalternativen – Tabelle.- Erhebung 2012, aktuali-

sierter Stand 2018  
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ANLAGE 1 

 

Auszug aus dem Regionalplan 2015  

– Plansätze Grünzüge 

 

Aus dem verbindlichen Regionalplan 2015, vom Wirtschaftsministerium am 

03.03.2005 genehmigt, ist der Orginalwortlaut der Plansätze wiedergegeben.  

(Satzungsbeschluss 12.05.2004, Genehmigung Wirtschaftsministerium 03.03.2005, 

Eintritt der Verbindlichkeit 21.03.2005) 

Leitsatz Grünzüge: 

Freiraumschutz steht im Vordergrund. Realisierung von 

Infrastruktureinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Energieanlagen, 

Rohstoffabbau und landwirtschaftlichen Anlagen sind aber im 

Einzelfall möglich. 
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3.2 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 

3.2.1 Regionale Grünzüge 

G (1) Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere in den 
Entwicklungsachsen ein ausgewogenes Verhältnis und 
Verteilungsmuster von Siedlungsflächen und Freiflächen 
gewährleisten. Sie dienen der nachhaltigen Entwicklung der Region in 
wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und auch gestalterischer 
Hinsicht. Die Erhaltung von Natur und Landschaft hat Vorrang vor 
konkurrierenden Raumnutzungsansprüchen.  
Die Regionalen Grünzüge nehmen eine Vielzahl von sich oft 
überlagernden Freiraumaufgaben wahr: 

. Gliederung der Siedlungsflächen 

. Sicherung der Produktion von Land- und Forstwirtschaft 

. Sicherung von Bodenfunktionen, Mindestfluren 

. Sicherung von Biotopen der Kultur- und Naturlandschaft 

. Sicherung der Erholungseignung im Umfeld der Siedlungen 

. Sicherung von Flächen mit wasserwirtschaftlicher und klimatischer 
Bedeutung 

. Erhaltung von charakteristischen Landschaftsbildern. 

Die Nutzungen in den Regionalen Grünzügen sollen auf diese 
Funktionen ausgerichtet werden. Weitere zusätzliche Belastungen sind 
zu vermeiden, soweit sie dem Erhaltungszweck entgegen stehen. 
Soweit Eingriffe aus öffentlichem Interesse unvermeidbar sind, sind 
diese quantitativ bzw. qualitativ auszugleichen. 

Z (2) In der Raumnutzungskarte sind die Regionalen Grünzüge 
gebietsscharf als eigenständiges Freiraumsystem ausgewiesen. Zur 
Sicherung ihrer ökologischen, gestalterischen und Erholungsfunktion 
sind in ihnen neue Siedlungs- und Gewerbeansätze nicht zulässig. 
Entgegenstehende Nutzungen und Maßnahmen sind zu unterlassen, 
soweit in den Plansätzen Z (4) und Z (5) nichts anderes geregelt ist. 
Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der verbindlichen 
Bauleitplanung. 

G (3) In den Regionalen Grünzügen werden die Freiraumfunktionen 
unterstützt durch in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen 
Vorranggebiete/Vorbehaltsgebiete für die Freiraumsicherung. Ergänzt 
wird die Erhaltung der Freiraumfunktionen durch die dargestellten 
fachgesetzlichen Schutzgebiete. 
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Z (4) In den Regionalen Grünzügen sind folgende raumordnerische 
Zielsetzungen zulässig und können sich mit ihnen überlagern: 

. Gebiete für die Nutzung der Windenergie 

. Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Nach 
Beendigung des Abbaus ist die jeweilige Folgenutzung dem 
Gebietscharakter des Regionalen Grünzuges anzupassen. 

. Regionalbedeutsame Verkehrs- und Energietrassen. 

Z (5) Als weitere Nutzungen sind Einzelvorhaben zulässig, soweit sie einen 
bestehenden Siedlungssplitter nicht verfestigen, nicht zu einem neuen 
Siedlungsansatz führen oder zusätzliche Zerschneidungen der 
Landschaft bewirken: 

. Eigenentwicklung von Weilern 

. landwirtschaftliche Gehöfte 

. Infrastruktureinrichtungen für den Gemeinbedarf 

. sonstige Verkehrs- und Energietrassen 

. Anlage zur Erzeugung regenerativer Energien 

. Grünanlagen, Friedhöfe 

. Kleingartenanlagen, Gartenhausgebiete, Kleintierzuchtanlagen 

. Sportanlagen einschließlich Golf und Flugsport   

.  Campingplätze 

. Gärtnereien, Baumschulen. 

G (6) Die in den Plansätzen Z (4) und Z (5) genannten Vorhaben stellen 
Eingriffe in die regionale Freiraumstruktur der Grünzüge dar. Auf die 
Umweltverträglichkeit hinsichtlich Standortwahl und Ausführung soll 
deshalb besonderes Gewicht gelegt werden. Ein funktionaler Ausgleich 
soll gewährleistet werden. 

(G (7) In den Regionalen Grünzügen überwiegen die Freiraumnutzungen der 
Land- und Forstwirtschaft. Sie sind zu sichern und nachhaltig zu 
entwickeln. 

V (8)       Maßnahmen zur Gestaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft 
aufgrund von gesetzlichen Regelungen oder öffentlichen Programmen 
sollen nach Möglichkeit in den Regionalen Grünzügen durchgeführt 
werden. 
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ANLAGE 2

Karten 1 bis 3

Übersicht Flächennutzungsplan und

Raumnutzungskarte

Karte 4

Übersicht Realnutzung

Karten 5 bis 10

Übersicht Schutzgüter
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ANLAGE 3 

 

Gewerbeflächenprognose für Pforzheim 
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ANLAGE 4 

 

Stadt Pforzheim 2019:   
Prüfung der Standortalternativen im Gewerbe-
flächenkonzept 2014.- Auszug aus dem Antrag auf 
Änderung des Regionalplans 2015 Nordschwarz-
wald  
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Flächenauswahl und Standortalternativen

(…)

Nach der Untersuchung der planerischen und qualitativen Kriterien der vier

potentiellen Gewerbestandorte kommt das Gewerbeflächenkonzept 2014 der Stadt

Pforzheim zu folgenden Ergebnissen:

Der Standort „Hinter der Warte" (ca. 39 ha) scheidet aufgrund der Ergebnisse der

aktuellen Stadtklimauntersuchung für eine gewerbliche Entwicklung aus. Der Bereich

hat eine zentrale und nicht substituierbare Funktion für die Frischluftversorgung des

Stadtgebietes und ist damit als Standort indiskutabel. Der Standort „Hinter der Warte"

wird vor dem Hintergrund der zu erwartenden planungsrechtlichen Einschränkungen

auch unter qualitativen und nachfrageseitigen Aspekten als nicht optimal bewertet.

Eine Entwicklung des Standorts „Steinig" (24 ha) wird aufgrund seines räumlichen

Zuschnitts von der Stadt Pforzheim zunächst zurückgestellt: Dieser Standort würde

dem prognostizierten Flächenbedarf nicht im Ansatz gerecht werden. Zusammen mit

den planungsrechtlichen Einschränkungen (angrenzende Wohnbebauung) ist der

Standort auch unter qualitativen Gesichtspunkten (realisierbare Grundstücksgrößen

und -zuschnitte) nicht als prioritär anzusehen.

Die Standorte „Viertes Kleeblatt/Südlich des Hohbergs" (ca. 39 ha) und

„Ochsenwäldle" (65 ha) stellen nach dem Gewerbeflächenkonzept 2014 die besten

Optionen für eine gewerbliche Entwicklung dar.

Steinig

(24ha)

Viertes

Kleeblatt/Südlich des

Hinter der Warte

Ochsenwäldle
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Von diesen vier Standorten ist der Standort „Viertes Kleeblatt/Südlich des Hohbergs"

aus derzeitiger Sicht am leichtesten zu entwickeln.

Um den Bedarf einigermaßen aufnehmen zu können, will die Stadt Pforzheim noch

weitere Gewerbeflächen im Wald realisieren. Hier nimmt die Waldumwandlung als

eigenes Verfahren Zeit in Anspruch. Derzeit werden die zwei Alternativstandorte

(neben „Ochsenwäldle" auch „Klapfenhardt") ergebnisoffen geprüft. Daher gibt es für

ein zweites Gewerbegebiet (noch) keinen Aufstellungsbeschluss. (…)

Als Ergänzung zur Alternativenprüfung wurden auch weitere Flächen bewertet, die

außerhalb von Regionalen Grünzügen liegen. Die Unterlagen dazu werden

nachgereicht.
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ANLAGE 5

Stadt Pforzheim 2019:

Erläuterung zur Standortwahl sowie zusätzliche

Flächenprüfung



Gewerbeflächenentwicklung Stadt Pforzheim     Stand Februar 2019 

Erläuterung zur Standortauswahl sowie zusätzliche Flächenprüfung 

 

Standortsuche/Alternativenprüfung     

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat im Juni 2012 in einer Grundsatzentscheidung über die 

gewerbliche Weiterentwicklung der Stadt Pforzheim die Verwaltung damit beauftragt, geeignete 

Flächen für die Neuausweisung von Gewerbegebieten zu suchen. Bei der Standortsondierung wurde 

eine Vielzahl von Faktoren einbezogen, die ausschlaggebend dafür sind, ob Flächen für eine 

gewerbliche Nutzung geeignet sind. Folgende wesentliche Standortkriterien fanden bei der 

Standortermittlung Berücksichtigung:  

- Siedlungstechnische/städtebauliche Rahmenbedingungen und Vorprägungen (Gebiet und 

Umfeld)  

- Topographische Verhältnisse 

- Ökologische Verträglichkeit: Schutzgebiete/Schutzgüter 

- Gute, stadtverträgliche Verkehrsanbindung 

- Äußere Entwässerung 

- Möglichkeit zur Bereitstellung von Grundstücken für unterschiedliche Bedarfe 

- Eigentumsverhältnisse/Verfügbarkeit insbesondere im Hinblick auf schnelle 

Entwicklungsmöglichkeiten und eine möglichst vollständige Verfügungsmacht der Stadt 

Pforzheim über die Baugrundstücke zur Vermeidung künftiger Baulücken.  

In diesem Sinne wurden sämtliche denkbare Flächen entlang der Autobahn A 8 untersucht. Wegen 

der mit einem Eingriff in Waldflächen verbundenen erheblichen ökologischen Auswirkungen und des 

erforderlichen Waldausgleichs wurden nur in unmittelbarer Nähe zu Autobahnausfahrten - aber 

außerhalb von FFH-Gebieten - liegende Waldflächen in die Standortsuche einbezogen:                

Steinig (Fläche 0), Klapfenhardt (Fläche 1), Langengrund (Fläche 2) und Ochsenwäldle (Fläche 15).  

Ergebnis der Alternativenprüfung   

Das Gebiet Südlich des Hohbergs (Fläche 11) wurde bei der Standortprüfung als insgesamt gesehen 

geeignet eingestuft unter dem Vorbehalt einer Lösung mit den Landwirten. Eine Existenzgefährdung 

der dort ansässigen Landwirte kann durch die Bereitstellung von Ersatzflächen ausgeschlossen 

werden, so dass der Vorbehalt für dieses Gebiet zwischenzeitlich ausgeräumt ist. Die rechtlichen 

Verfahren laufen bereits bzw. werden aktuell angestoßen. Es ist vorgesehen, diese Fläche so zeitnah 

wie möglich zu entwickeln.   

Das Gebiet Ochsenwäldle (Fläche 15) wurde bei der Standortprüfung als insgesamt geeignet 

eingestuft unter dem Vorbehalt einer Lösung für den Waldausgleich. Nachdem das Land Baden-

Württemberg nicht mehr auf seiner ursprünglichen Forderung nach einer 1:1-Ersatzaufforstung 

besteht, ist der Vorbehalt für dieses Gebiet zwischenzeitlich ausgeräumt. Allerdings hat sich nach 

weitergehenden Prüfungen herausgestellt, dass diese Fläche insbesondere wegen der Themen 

äußere Entwässerung, durch das Gebiet fließende Bäche, Umgang mit der ehemaligen Erddeponie 

und Grunderwerb nur mit einem erheblichen Kostenaufwand entwickelt werden kann. Aus diesem 

Grund ist Ende 2017 das Gebiet Klapfenhardt (Fläche 1) in den Fokus gerückt. Diese Fläche hatte bei 

der Flächenprüfung im Jahr 2012 in fast allen Kriterien gut abgeschnitten, war aber vor allem wegen 

des erforderlichen Eingriffs in den Wald als ungeeignet eingestuft worden. Aktuell werden die beiden 

Flächen Ochsenwälde und Klapfenhardt einer intensiven und ergebnisoffenen Prüfung unterzogen 

als Grundlage für eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderates.  



Folgende Flächen, die bei der Standortprüfung 2012 – teilweise unter Vorbehalt - als geeignet 

eingestuft wurden, kommen aus heutiger Sicht für eine gewerbliche Entwicklung nicht mehr in Frage:  

- Steinig (Fläche 0): Aufgrund der relativ kleinen Größe von etwa 24 ha und des für eine 

Entwicklung unverhältnismäßigen hohen Aufwandes (u.a. Waldeingriff, mittelmäßige 

Topographie, ungünstiger Baugrund/Dolinen) wurde diese Fläche zwischenzeitlich verworfen.  

- Hinter der Warte (Fläche 6): Bei der zwischenzeitlich durchgeführten stadtklimatologischen 

Untersuchung wurde festgestellt, dass diese Fläche eine erhebliche Stadtklimarelevanz aufweist. 

Dieser Aspekt stellt für diese Fläche ein K.-o.-Kriterium dar.  

Im Jahr 2015 gab es eine Verständigung zwischen Regierungspräsidium Karlsruhe, Forstdirektion 

Freiburg, Regionalverband Nordschwarzwald und Stadt Pforzheim, dass wegen des nachgewiesenen 

großen Bedarfs an Gewerbeflächen die beiden Flächen Südlich des Hohbergs und Ochsenwäldle 

parallel angegangen werden sollen. Gemäß Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg sind 

Eingriffe in den Wald in Verdichtungsräumen auf das Unvermeidbare zu beschränken. Mit der 

Entscheidung, beide Gebiete parallel anzugehen, wurde somit auch anerkannt, dass Südlich des 

Hohbergs keine Alternative zum Waldeingriff Ochsenwäldle darstellt, sondern wegen des 

nachgewiesenen großen Bedarfs an Gewerbeflächen beide Flächen benötigt werden.    

Aktuelle Forderung des Regionalverbandes Nordschwarzwald  

Der Regionalplan weist für einen Großteil der Fläche Südlich des Hohbergs einen regionalen Grünzug 

aus. Der Regionalplan muss daher diesbezüglich geändert werden. Das gilt im Übrigen gleichermaßen 

für die Flächen Ochsenwäldle bzw. Klapfenhardt. Im Zuge der Antragsstellung zur Änderung des 

Regionalplans im Bereich Südlich des Hohbergs hat der Regionalverband Nordschwarzwald angeregt, 

zwei weitere Flächen in die Alternativenprüfung aufzunehmen, für die der Regionalplan keine 

regionalen Grünzüge ausweist. Es handelt sich hierbei um ein Gebiet im Bereich der bereits 

geprüften Fläche Langengrund (Fläche 2) und um eine Fläche im Hagenschieß südlich der L 1135 

(Fläche 20).  

Des Weiteren hat der Regionalverband Nordschwarzwald angeregt, eine Fläche im Bereich der 

Dietlinger Straße (Fläche 19), die nach der Fertigstellung der Westtangente bis zur Dietlinger Straße 

ohne Ortsdurchfahrt an die Autobahn A 8 angebunden ist, als mögliche Alternative zu prüfen.  

Die beiden neuen Flächen 19 und 20 wurden nach der gleichen Systematik untersucht wie die 

anderen Standorte. Im Einzelnen ist zu den Flächen Folgendes auszuführen:  

Langengrund (Fläche 2) 

Im Regionalplan ist westlich an die Wilferdinger Höhe angrenzend eine Fläche von etwa 30 ha vom 

regionalen Grünzug ausgespart. Die untersuchte Fläche Langengrund mit ca. 12 ha liegt größtenteils 

in diesem Bereich. Der größere Teilbereich der vom regionalen Grünzug ausgesparten Fläche liegt 

innerhalb eines FFH-Gebietes, so dass dieser Teilbereich bei der Standortprüfung als von vorneherein 

ungeeignet nicht weiter untersucht wurde. Die Fläche Langengrund wurde insbesondere aufgrund 

der geringen Größe, der ungeeigneten Topographie und der ungünstigen langgestreckten Form, in 

der wegen der erforderlichen Abstandsflächen zur Autobahn und zum Wald eine kaum noch sinnvoll 

zu entwickelnde Fläche verbleibt, als völlig ungeeignet eingestuft.  

Unabhängig davon ist ein Eingriff in den Wald in Verdichtungsräumen gemäß Landesentwicklungs-

plan Baden-Württemberg auf das Unvermeidbare zu beschränken. Eine Waldfläche kann daher nicht 

als Alternative zur Fläche Südlich des Hohbergs herangezogen werden, wenn mit letzterer ein Eingriff 

in den Wald vermieden wird. Des Weiteren kann diese Fläche als Waldfläche auch deshalb keine 

Alternative zu Südlich des Hohbergs darstellen, weil der wegen des Eingriffs in den Wald 



erforderliche Waldausgleich zusätzlich zu Ochsenwäldle/Klapfenhardt realistischer Weise nicht zu 

bewältigen ist.    

Dietlinger Straße (Fläche 19) 

Die Fläche ist im Regionalplan als regionaler Grünzug ausgewiesen.  

Für diese Fläche besteht eine erhebliche Stadtklimarelevanz. Bereits in der Stadtklimaanalyse aus 

dem Jahr 1992 konnte anhand der Thermalscanneranalyse und mittels Rauchpatronenversuchen 

nachgewiesen werden, dass die Offenlandflächen des Malschbachtales Kaltluft produzieren, die 

entlang des Talverlaufs bis nach Brötzingen getragen wird und dort für einen Luftaustausch im 

Siedlungsgebiet sorgt. Diese stadtklimatische Funktion wurde anhand der Computersimulationen in 

der aktuellen Stadtklimaanalyse 2015 bestätigt.   

Die wechselfeuchten Wiesen des Malschbachtales sind ein idealer Lebensraum seltener Arten, wie 

z.B. den streng geschützten Moorbläuling Maculinea nausithous, die dort einen Schwerpunkt ihrer 

Verbreitung in Pforzheim-Enzkreis aufweisen. Des Weiteren ist das Malschbachtal noch gut mit 

mageren und artenreichen Mähwiesen ausgestattet, die nach dem Umweltschadensgesetz als 

geschützte Lebensräume behandelt werden müssen. Betroffen sind Anhang IV-Arten der FFH-

Richtlinie, d.h. es würden sehr umfangreiche, aufwändige und flächenintensive CEF-Maßnahmen 

erforderlich, die im näheren Umfeld praktisch nicht mobilisiert werden können. Des Weiteren 

wurden in diesem Bereich im Rahmen der Planfeststellung für die Westtangente in einem großen 

Umfang Ausgleichsflächen festgesetzt. Auch für diese müssten an anderer Stelle unter erheblichem 

Aufwand Ersatzflächen mobilisiert werden.  

Die Fläche ist mit etwa 26 ha verhältnismäßig klein und besteht aus zwei eher ungünstig geformten 

Teilflächen beiderseits der Dietlinger Straße. Insgesamt gesehen und insbesondere wegen der 

erheblichen Stadtklimarelevanz ist diese Fläche für eine gewerbliche Entwicklung ungeeignet.   

Südlich L 1135 (Fläche 20) 

Im Hagenschieß südlich der L 1135 ist im Regionalplan eine Fläche von etwa 55 ha vom regionalen 

Grünzug ausgespart. Diese Fläche wurde bisher nicht näher untersucht, da wegen der mit einem 

Eingriff in Waldflächen verbundenen erheblichen ökologischen Auswirkungen und des erforderlichen 

Waldausgleichs nur Waldflächen in unmittelbarer Nähe zu Autobahnausfahrten in die Standortsuche 

einbezogen waren.    

In der stadtklimatologischen Untersuchung im Jahr 2015 wurde für diese Fläche eine hohe 

bioklimatische Bedeutung und Ausgleichsfunktion festgestellt. Es handelt sich um eine klimaaktive 

Vegetationsfläche mit direktem Bezug zu klimatisch belasteten Siedlungsräumen und einer hohen 

Empfindlichkeit gegenüber nutzungsändernden Eingriffen. Konkret ist der Bereich Teil des 

Kaltluftgebiets Mäurach/Staatsdomäne Hagenschieß, von wo Frischluft entlang der Mäurachklinge 

bis in die Siedlungsbereiche im Enztal fließt. Gleichermaßen unterstützen diese Luftmassen die 

stadteinwärts gerichteten Flurwinde. Eine Abschwächung des bioklimatischen Gesamtsystems bei 

Umnutzung des Waldgebietes südlich der L 1135 ist anzunehmen.       

Eine gezielte Artenschutzprüfung wurde für diese Fläche nicht durchgeführt; es kann aber davon 

ausgegangen werden, dass das Thema Artenschutz auch in diesem Gebiet die bei Waldflächen 

übliche Relevanz aufweist. Im Übrigen befindet sich diese Fläche im Eigentum des Landes 

(Staatsforst), so dass diesbezüglich das gleiche gilt wie bei Ochsenwäldle.  

 



Aus Gründen des Immissionsschutzes, insbesondere des Lärmschutzes, ist die Ausweisung eines 

Industriegebietes oder eines uneingeschränkten Gewerbegebietes in diesem Bereich ausgeschlossen: 

Unmittelbar nördlich an die Prüffläche grenzt, lediglich getrennt durch die Landesstraße, die 

Hagenschießsiedlung an, welche teilweise als allgemeines sowie teilweise als reines Wohngebiet 

ausgewiesen ist. Eine Ausweisung eines Industrie- oder Gewerbegebietes wäre deshalb ein Verstoß 

gegen das Trennungsgebot des § 50 BImSchG, einem Planungsgrundsatz von besonderem Gewicht. 

Im reinen Wohngebiet Haidach werden durch die Lärmbelastung des bestehenden Gewerbegebietes 

Altgefäll die Immissionsrichtwerte zur Nachtzeit bereits heute erreicht bzw. überschritten. Eine 

weitere Lärmbelastung (Zusatzbelastung) aus der Prüffläche, z.B. durch den Betrieb von 

Lüftungsanlagen usw., ist deshalb nicht zulässig und somit eine gewerbliche Nutzung der Prüffläche 

zur Nachtzeit vernünftigerweise nicht möglich. Darüber hinaus kann aufgrund des geringen Abstands 

der Prüffläche zur Hagenschießsiedlung und der relativen Nähe zum Haidach auch zur Tagzeit eine 

uneingeschränkte industrielle oder gewerbliche Nutzung der Prüffläche nicht dargestellt werden, da 

damit verbundene Lärmbelastungen eine sichere Überschreitung der Immissionsrichtwerte erwarten 

lassen. 

Auch eine Ausweisung der Prüffläche als eingeschränktes Gewerbegebiet ist nicht zielführend; die 

Einschränkung aus Gründen des Lärmschutzes hätte nach aktueller Rechtsprechung der 

Verwaltungsgerichte nämlich zur Folge, dass im Gebiet die Werte für ein Mischgebiet zugrunde zu 

legen sind. Dies hätte eine weitreichende Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten des 

Gewerbegebietes zur Folge. Weil bei der Stadt Pforzheim ein dringender Bedarf an GI-Flächen und 

uneingeschränkten GE-Flächen besteht, ist diese Prüffläche daher keine geeignete Alternative zu der 

geplanten Entwicklungsfläche Ochsenwäldle/Klapfenhardt.   

Unabhängig davon ist ein Eingriff in den Wald in Verdichtungsräumen gemäß Landesentwicklungs-

plan Baden-Württemberg auf das Unvermeidbare zu beschränken. Eine Waldfläche kann daher nicht 

als Alternative zur Fläche Südlich des Hohbergs herangezogen werden, wenn mit letzterer ein Eingriff 

in den Wald vermieden wird. Des Weiteren kann diese Fläche als Waldfläche auch deshalb keine 

Alternative zu Südlich des Hohbergs darstellen, weil der wegen des Eingriffs in den Wald 

erforderliche Waldausgleich zusätzlich zu Ochsenwäldle/Klapfenhardt realistischer Weise nicht zu 

bewältigen ist.    

Ausgleich für den Wegfall von regionalen Grünzügen im Regionalplan   

Die Stadt Pforzheim schlägt vor, als Ausgleich für die von einer Gewerbeflächenentwicklung 

betroffenen regionalen Grünzüge im Bereich Südlich des Hohbergs und Ochsenwäldle/Klapfenhardt 

im Regionalplan die bisher ausgesparten Bereiche Langengrund und Südlich der L 1135 als regionale 

Grünzüge auszuweisen.  
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ANLAGE 6

Regionalverband Nordschwarzwald 2019:

Ergänzung zu Anhang 5: Übersichtskarte der

untersuchten Flächenalternativen




